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Prüferteam Die Sonderberichte des Hofes enthalten die Ergebnisse seiner Prüfungen zu Politiken und Programmen der Europäischen Union oder zu Fragen des Finanzmanagements in Verbindung mit spezifischen Haushaltsbereichen. Bei der Auswahl und Gestaltung dieser Prüfungsaufgaben ist der Hof darauf bedacht, maximale Wirkung dadurch zu erzielen, dass er die Risiken für die Wirtschaftlichkeit oder Compliance, die Höhe der betreffenden Einnahmen oder Ausgaben, künftige Entwicklungen sowie das politische und öffentliche Interesse abwägt. Dieser Bericht wurde von Prüfungskammer I - Ausgabenbereich "Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen" - unter Vorsitz von Phil Wynn Owen, Mitglied des Hofes, angenommen. Die Prüfung stand unter der Leitung von Janusz Wojciechowski, Mitglied des Hofes. Herr Wojciechowski wurde unterstützt von seiner Kabinettchefin Kinga Wiśniewska-Danek und Kabinettattachée Katarzyna Radecka-Moroz, dem Leitenden Manager Davide Lingua sowie dem Aufgabenleiter Paulo Oliveira. Zum Prüferteam gehörten Felipe Andres Miguelez, Ramona Bortnowschi, Eric Braucourt, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Matteo Tartaggia, Paul Toulet-Morlanne und Anna Zalega.
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ABKÜRZUNGEN UND GLOSSAR CMEF (Common Monitoring and Evaluation Framework) - ein von der Kommission und den Mitgliedstaaten für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 gemeinsam entwickelter Begleitungs- und Bewertungsrahmen, der mithilfe von Indikatoren Fortschritte, Effizienz und Wirksamkeit von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums im Vergleich zu ihren Zielsetzungen messen soll. CMES (Common Monitoring and Evaluation System) - von der Kommission und den Mitgliedstaaten für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 gemeinsam entwickeltes Begleitungs- und Bewertungssystem, mit dem u. a. Fortschritte und Erfolge der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums aufgezeigt sowie die Auswirkungen, die Wirksamkeit, Effizienz und Zweckdienlichkeit der Interventionen im Rahmen dieser Politik bewertet werden sollen. ELER - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. ELER-Verordnung - Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 1. EPLR - Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums (Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum): von einem Mitgliedstaat auf regionaler oder nationaler Ebene ausgearbeitetes und von der Kommission genehmigtes Dokument zur Planung und Begleitung der Umsetzung der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums. ESI-Fonds - Europäische Struktur- und Investitionsfonds, zu denen die folgenden EU-Fonds gehören: der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds (ESF), der Kohäsionsfonds und der Europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF).
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ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 487.
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Europa 2020 - auf 10 Jahre ausgelegte Strategie der Europäischen Union zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung, die 2010 auf den Weg gebracht wurde, um die Voraussetzungen für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu schaffen. Sie umfasst fünf Kernziele, in den Bereichen Beschäftigung, Forschung und Entwicklung, Klima/Energie, Bildung, soziale Inklusion und Armutsbekämpfung, die die EU bis Ende 2020 erreichen will. Ex-ante-Konditionalitäten (Ex ante conditionalities, EAC) - schreiben vor, dass ein Mitgliedstaat bestimmte Bedingungen erfüllen muss, bevor er Mittel aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds erhält. Bei der Ausarbeitung von Programmen für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 müssen die Mitgliedstaaten bewerten, ob diese Bedingungen erfüllt sind. Ist dies nicht der Fall, müssen Aktionspläne ausgearbeitet werden, damit ihre Erfüllung bis zum 31. Dezember 2016 sichergestellt ist. GAP - Gemeinsame Agrarpolitik: von der Europäischen Union angenommene Rechtsvorschriften und Verfahren, mit denen eine gemeinsame und kohärente Agrarpolitik verwirklicht werden soll. GD AGRI - Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Kommission. GSR - Gemeinsamer Strategischer Rahmen: eine Reihe strategischer Leitgrundsätze, durch die der Planungsprozess und die sektorale und territoriale Koordinierung von Unionsinterventionen im Rahmen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIFonds) mit anderen Strategien und Instrumenten der Union erleichtert werden sollen. Interventionslogik - logische Verknüpfung zwischen dem Problem, das gelöst werden muss (oder dem Ziel, das verfolgt werden muss), den Ursachen, die dem Problem zugrunde liegen, und den verfügbaren politischen Optionen (oder den von der EU ergriffenen Maßnahmen) zur Lösung des Problems oder zur Erreichung des Ziels. Maßnahme - Beihilferegelung zur Umsetzung einer Politik. Enthält eine Definition der Voraussetzungen (wie Förderfähigkeits- und Auswahlkriterien) für die förderbaren Projekte. MFR - mehrjähriger Finanzrahmen, Haushaltsplanung gemäß den Anforderungen von Kapitel 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
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OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Programmplanungszeitraum - Zeitraum zur Umsetzung der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums, der mit dem MFR übereinstimmt. Der aktuelle Programmplanungszeitraum umfasst die Jahre 2014-2020 und folgte auf den Programmplanungszeitraum 2007-2013. PV - Partnerschaftsvereinbarungen: Vereinbarungen, die zwischen der Europäischen Kommission und jedem Mitgliedstaat für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 abgeschlossen wurden. In Partnerschaftsvereinbarungen ist dargelegt, wie die nationalen Behörden die Mittel der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds einsetzen wollen; außerdem werden darin die strategischen Ziele und Investitionsprioritäten der einzelnen Länder beschrieben und mit den allgemeinen Zielen der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum in Beziehung gesetzt. Säulen (der Gemeinsamen Agrarpolitik) - Die Gemeinsame Agrarpolitik besteht aus zwei "Säulen". Die erste Säule ist die Einkommensstützung für Landwirte. Diese Unterstützung wird in Form von Direktzahlungen und Marktmaßnahmen bereitgestellt und wird vollständig durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft finanziert. Die zweite Säule ist die für die Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung gestellte Unterstützung. Diese Unterstützung erfolgt in Form von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums und wird vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums kofinanziert. Schwerpunktbereiche - jede der sechs Prioritäten der EU für die Entwicklung des ländlichen Raums kann in mehrere thematische Schwerpunktbereiche aufgeschlüsselt werden. Es gibt 18 derartige Schwerpunktbereiche. SWOT-Analyse - Analyse der Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Gefahren (Threats) in dem geografischen Gebiet, auf das sich ein Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums bezieht.
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Thematische Ziele (TZ) - im verordnungsrechtlichen Rahmen festgelegte strukturierende Elemente. Um zur Verwirklichung der Strategie Europa 2020 beizutragen, werden die Mittel aus den ESI-Fonds auf eine begrenzte Zahl gemeinsamer thematischer Ziele konzentriert. Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen - Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 2. WHO - Weltgesundheitsorganisation.
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ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320.
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ZUSAMMENFASSUNG I. Die Politik der EU zur Entwicklung des ländlichen Raums zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu steigern, die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen zu gewährleisten und eine ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften zu erreichen. Die EU plant für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums im Zeitraum 2014-2020 Ausgaben in Höhe von fast 100 Milliarden Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). II. Der ELER leistet finanzielle Unterstützung für Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten über nationale oder regionale Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums (EPLR) umgesetzt werden, welche von den Mitgliedstaaten erstellt und von der Kommission genehmigt werden. III. Ein Ziel des strategischen Rahmens der EU für 2014-2020 war eine stärkere Konzentration auf Ergebnisse. Bei den Bemühungen zur Erreichung dieses Ziels stellte sich jedoch das anhaltende Problem, dass die Planung für einen neuen Programmplanungszeitraum beginnt, bevor adäquate relevante Daten zu Ausgaben und Ergebnissen aus den vorangegangenen Zeiträumen zur Verfügung stehen. IV. Vor diesem Hintergrund prüfte der Hof, ob der neue Rechtsrahmen für 2014-2020 der stärkeren Fokussierung auf Leistung gerecht wird und ob das neue Programmplanungsverfahren qualitativ hochwertige Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums, die potenziell zu besseren Ergebnissen beitragen, ermöglichte und hervorbrachte. Obwohl der strategische Rahmen darauf abzielte, den ergebnisorientierten Ansatz zu fördern, sind die genehmigten Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums lang und komplex. Sie weisen Mängel auf, die es erschweren werden, das ehrgeizige Ziel einer stärkeren Konzentration auf Leistung und Ergebnisse zu erreichen. Darüber hinaus stellte der Hof fest, dass ein bedeutender Verwaltungsaufwand aufseiten der nationalen Behörden notwendig war, um die umfangreichen inhaltlichen Anforderungen zu bewältigen. V. Zudem wurde geprüft, ob das Programmplanungsverfahren für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums für 2014-2020 in einer Weise durchgeführt wurde, die es
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ermöglichte, früher als in den vorangegangenen Zeiträumen mit der Umsetzung der EPLR zu beginnen und dadurch die negativen Folgen eines verzögerten Beginns zu vermeiden. Der Hof stellte fest, dass mit der Umsetzung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums trotz der Bemühungen der Kommission ähnlich wie im vorangegangenen Programmplanungszyklus nicht früher begonnen wurde und dass die Ausführung der geplanten Ausgaben langsamer anlief als im vorangegangenen Zeitraum. VI. Im Rahmen des Berichts werden Empfehlungen ausgesprochen, die zur Erleichterung und Verbesserung des nächsten Programmplanungsverfahrens beitragen sollen. Der Kommission wird empfohlen, a)



sicherzustellen, dass ihre politischen Vorschläge zur Weiterentwicklung der Anforderungen in Bezug auf die Kohärenz zwischen einzelnen Programmen beitragen;



b)



die Ausgestaltung der Programmplanungsdokumente im Hinblick auf inhaltliche Vereinfachung und eine Verringerung der Zahl der Anforderungen zu überprüfen;



c)



in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die erweiterte jährliche Berichterstattung über die Durchführung im Jahr 2019 klare und umfassende Informationen zu den Ergebnissen der Programme liefert;



d)



auf der Basis von bewährten Verfahren nationaler Behörden und internationaler Organisationen die verschiedenen Arten von Indikatoren genauer zu definieren;



e)



die Erfahrungen mit der Umsetzung des derzeitigen Systems zu überprüfen und Bilanz zu ziehen, einschließlich einer Betrachtung der Auswirkungen der leistungsgebundenen Reserve, der Angemessenheit der Ergebnisindikatoren, die für den Zugang zur leistungsgebundenen Reserve verwendet werden, sowie der Anwendung finanzieller Sanktionen als Reaktion auf unzureichende Leistungen;



f)



ihre Legislativvorschläge für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums nach 2020 rechtzeitig vorzulegen.



VII. Darüber hinaus empfiehlt der Hof dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission, die langfristige Strategie und Politikgestaltung auf den Haushaltszyklus
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abzustimmen und vor der Festlegung eines neuen langfristigen Haushaltsrahmens eine umfassende Überprüfung der Ausgaben vorzunehmen.
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EINLEITUNG Die Politik der EU zur Entwicklung des ländlichen Raums 1. Die EU-Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu steigern, die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und den Klimaschutz zu gewährleisten und eine ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften zu erreichen, was auch die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen einschließt 3. Die EU plant für den Zeitraum 2014-2020 Ausgaben in Höhe von fast 100 Milliarden Euro, die sich mit Ausnahme des Jahres 2014 pro Jahr auf 14 bis 19 Milliarden Euro belaufen sollen (siehe Tabelle 1). Die Ausgaben für die Entwicklung des ländlichen Raums entsprechen einem Viertel der Gesamtausgaben für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), und ihre Bedeutung ist im Kontext der GAP-Mittelausstattung erkennbar (siehe Tabelle 1). Nach Angaben der GD AGRI 4 macht die gesamte öffentliche Förderung für die Landwirtschaft 36 % des gesamten landwirtschaftlichen Faktoreinkommens aus 5. Tabelle 1 - Im Rahmen der GAP bereitgestellte Mittel für den ELER EU-28 in Millionen Euro, ak tuelle Preise 2014



2015



2016



2017



2018



2019



2020



Insgesamt



Entwicklung des ländlichen Raums (1)



5 299



18 184



18 684



14 371



14 381



14 330



14 333



99 582



Marktbezogene Ausgaben und Direktbeihilfen (1)



43 778



44 190



43 950



44 146



44 162



44 241



44 263



308 730



(1)



Neunter Finanzbericht über den ELER, Europäische Kommission, COM(2016) 632 final.
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Artikel 4 der ELER-Verordnung.



4



"CAP post-2013: Graphs and figures", Abbildung 5, GD AGRI, 2017.



5



Das landwirtschaftliche Faktoreinkommen (d. h. Faktoreinkommen oder Nettowertschöpfung zu Faktorkosten) misst die Entlohnung aller Produktionsfaktoren (Grund und Boden, Kapital und Arbeit). Es stellt den gesamten im Rahmen von Produktionstätigkeiten generierten Wert dar.
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2. Jeder Mitgliedstaat der EU erhält eine Mittelausstattung für den siebenjährigen Programmplanungszeitraum (siehe Abbildung 1). Abbildung 1 - ELER-Mittel 2014-2020 je Mitgliedstaat Andere MS 10%



FR 11%



HR 2%



IE 2% CZ 2% BG 2%



IT 11%



FI 2% HU 3% DE 10%



AT 4% PT 4% PL 9%



EL 5% UK 5%



RO 8%



ES 8%



Hinweis: Rundungsbedingt stimmt der Gesamtbetrag möglicherweise nicht mit der Summe der Einzelbeträge überein. Quelle: Anhang I der ELER-Verordnung (inkl. Änderung durch Verordnung (EU) 2015/791).



3. Der ELER leistet finanzielle Unterstützung für Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten über nationale oder regionale Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums (EPLR) umgesetzt werden. Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums bieten auf der Grundlage wirtschaftlicher, ökologischer oder sozialer Bedürfnisse, die auf nationaler oder regionaler Ebene ermittelt werden, einen Rahmen für Investitionen in Projekte in landwirtschaftlichen Betrieben oder ländlichen Gebieten. Dazu gehören Projekte wie Investitionen in und Modernisierungen von landwirtschaftlichen Betrieben, Niederlassungsbeihilfen für Junglandwirte, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Umstellung auf ökologischen Landbau, Agrotourismus, Dorferneuerung, die Bereitstellung von
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Breitbandinternet in ländlichen Gebieten oder von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung. Diese Maßnahmen werden mit nationalen, regionalen oder privaten Mitteln kofinanziert. 4. Für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 gibt es in den 28 Mitgliedstaaten 118 unterschiedliche Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums. 20 Mitgliedstaaten erstellten einheitliche nationale Programme, und acht Mitgliedstaaten entschieden sich für regionale Programme 6. 5. Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums werden in Zusammenarbeit mit Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpartnern erstellt und von nationalen oder regionalen Behörden bei der Kommission, die diese Programme genehmigen muss, eingereicht. Ländliche Entwicklung als Teil einer breiteren Strategie der EU 6. Der ELER ist einer der fünf Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), zu denen auch der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds (ESF), der Kohäsionsfonds und der Europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF) gehören. In der Vergangenheit kamen ELER, EMFF und EFRE/Kohäsionsfonds/ESF unabhängig voneinander auf der Grundlage unterschiedlicher Verordnungen und der jeweiligen Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum oder operationellen Programme (OP) zum Einsatz. Für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 wurden die fünf ESI-Fonds einer einzigen Dachverordnung untergeordnet, der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen. In der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen wurde ein Gemeinsamer Strategischer Rahmen 7 (GSR - siehe Abbildung 2) festgelegt, der zum Zweck der Erleichterung von Programmplanung und Koordinierung für alle ESI-Fonds gilt.
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Frankreich (30 Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums), Italien (23), Spanien (19), Deutschland (15), Vereinigtes Königreich (4), Portugal (3), Belgien (2) und Finnland (2).
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Artikel 10 und Anhang I der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen.
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Abbildung 2 - Überblick über die Politik für den Zeitraum 2014-2020



Strategie Europa 2020 Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen und Gemeinsamer Strategischer Rahmen (GSR) Beziehen sich auf ELER, EFRE, ESF, Kohäsionsfonds und EMFF, spiegeln Europa 2020 durch 11 gemeinsame thematische Ziele (TZ) wider



Partnerschaftsvereinbarungen



28 nationale Dokumente, in denen die vorgesehene Verwendung der Mittel im Rahmen von Europa 2020 angegeben ist



Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESIFonds) Innovation, Umweltschutz und Klimawandel als übergreifende Zielsetzungen



Entwicklung des ländlichen Raums: ELER



1. 2. 3. 4. 5. 6.



EFRE, ESF, KF, EMFF



Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums



Förderung von Wissenstransfer und Innovation Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Förderung einer Organisation der Nahrungsmittelkette und des Risikomanagements Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der Ökosysteme Förderung der Ressourceneffizienz Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung



Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Leitfäden der GD AGRI.



7. Ziel dieses neuen Ansatzes war es, die territoriale Koordinierung der Interventionen der Union zu erleichtern und den Beitrag aller ESI-Fonds zur Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu ermöglichen 8.
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KOM(2010) 2020 endgültig "Europa 2020 - Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum".
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8. Seit 2014 müssen die Mitgliedstaaten Partnerschaftsvereinbarungen abschließen 9, auf deren Grundlage die gesamte Strukturinvestitionsfinanzierung der EU (ESI-Fonds) innerhalb der einzelnen Länder koordiniert werden muss. In Partnerschaftsvereinbarungen ist dargelegt, wie die nationalen Behörden die Mittel der ESI-Fonds einsetzen wollen. Diese Vereinbarungen - jeweils eine pro Mitgliedstaat - werden in Übereinstimmung mit den Leitgrundsätzen des Gemeinsamen Strategischen Rahmens 10 erstellt. Partnerschaftsvereinbarungen decken den gesamten Programmplanungszeitraum ab, beziehen sich auf alle ESI-Fonds und enthalten eine Darstellung der von den Mitgliedstaaten verfolgten Zielsetzungen und thematischen Ziele. Somit bieten sie einen Überblick über die Informationen, die dann in den einzelnen Programmen näher ausgeführt werden. Partnerschaftsvereinbarungen bedürfen der Genehmigung durch die Kommission. 9. Die 11 thematischen Ziele (TZ) 11, die in der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen festgelegt sind, sollen eine Verbindung zwischen den fünf ESI-Fonds und der Strategie Europa 2020 herstellen 12. In Bezug auf die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums sind die langfristigen strategischen Ziele für den Zeitraum 2014-2020 in sechs Prioritäten gegliedert, die wiederum in 18 Schwerpunktbereiche aufgeteilt sind (siehe Anhang I), die die relevanten thematischen Ziele des GSR widerspiegeln und "den übergreifenden Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen Rechnung tragen" müssen 13.



9



Partnerschaftsvereinbarungen waren Gegenstand des Sonderberichts des Hofes Nr. 2/2017 "Die Verhandlungen der Kommission über die Partnerschaftsvereinbarungen und Programme der Kohäsionspolitik 2014-2020: gezieltere Ausrichtung der Ausgaben auf die Prioritäten von Europa 2020, aber zunehmend komplexere Regelungen für die Leistungsmessung".
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Artikel 10 und Anhang I der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen.
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Artikel 9 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen und Artikel 5 der ELER-Verordnung (siehe Anhang 2).
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Ziffer 3.44 des Jahresberichts des Hofes zum Haushaltsjahr 2014 und Antworten der Kommission auf die Ziffern 3.24 und 3.25.
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Artikel 5 der ELER-Verordnung.
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Stärkerer Fokus auf Leistung 10. Eines der Hauptziele des strategischen Rahmens der EU für 2014-2020 war die Verwaltung des EU-Haushalts mit einer stärkeren Konzentration auf Leistung und Ergebnisse. Dieses Ziel spiegelte sich u. a. in der 2015 auf den Weg gebrachten Initiative der Kommission für einen ergebnisorientierten Haushalt wider, in der die Wichtigkeit von messbaren Ergebnissen und von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Ausgaben der EU nochmals betont wurde. Ziel war es, von der tief verwurzelten Haushaltspraxis, das Hauptaugenmerk auf Absorption und die Einhaltung der Rechtsvorschriften und nicht so sehr auf Leistung zu legen, abzurücken. Daher wurde es für dringend erforderlich erachtet, systemische Änderungen bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans und der Nutzung der Ressourcen vorzunehmen. 11. Bei dieser Herangehensweise stellte sich jedoch das anhaltende Problem, dass die Planung für einen neuen Programmplanungszeitraum beginnt, bevor adäquate relevante Daten zu Ausgaben und Ergebnissen aus den vorangegangenen Zeiträumen zur Verfügung stehen (siehe Kasten 1). Dadurch ist es praktisch unmöglich, entsprechend den gewonnenen Erkenntnissen im Hinblick darauf zu planen, was zur Erreichung von politischen Zielen besser funktioniert hat. Unter diesen Umständen ist es wahrscheinlicher, dass Ressourcen Bereichen zugewiesen werden, wo man eher erwartet, dass die Mittel tatsächlich genutzt werden. Kasten 1 - Mangelnde Verfügbarkeit von relevanten Informationen bei der Planung für einen neuen Zeitraum Die Legislativvorschläge für den neuen verordnungsrechtlichen Rahmen für die ESI-Fonds im Zeitraum 2014-2020 wurden im Oktober 2011 vorgelegt, und der Synthesebericht zu den Halbzeitbewertungen
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der EPLR für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 wurde im



Oktober 2012 fertiggestellt.
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Vgl. "Synthesis of Mid-Term Evaluations of Rural Development Programmes 2007-2013 - Final Report", 2012.



17 Aufgrund der späten Umsetzung der EPLR für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 lieferten die Berichte zu den Halbzeitbewertungen unzureichende Informationen über die Durchführung und die erzielten Ergebnisse.



PRÜFUNGSUMFANG UND PRÜFUNGSANSATZ 12. Der Hof prüfte, ob der neue Rechtsrahmen (Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, ELER-Verordnung und dazugehörige Verordnungen der Kommission) der stärkeren Fokussierung auf Leistung gerecht wird und ob das neue Programmplanungsverfahren qualitativ hochwertige Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums, die potenziell zu besseren Ergebnissen beitragen, ermöglichte und hervorbrachte. Zu diesem Zweck prüfte der Hof schwerpunktmäßig -



die Kohärenz, Komplementarität und Synergie der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums mit übergeordneten Strategiepapieren 15 sowie



-



die Festlegung und Einbeziehung der verstärkten Interventionslogik in die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums.



13. Darüber hinaus wurde analysiert, ob es wahrscheinlich ist, dass der neue Leistungsrahmen zu einer stärkeren Konzentration auf Ergebnisse führen wird. 14. Schließlich wurde untersucht, ob die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums fristgerecht genehmigt wurden. 15. Die Prüfung wurde zwischen März 2016 und Februar 2017 durchgeführt und basierte auf einer Durchsicht von Informationen und Dokumenten der Kommission und der Mitgliedstaaten zum Genehmigungsverfahren für eine Auswahl von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums. Bei seiner Analyse des Genehmigungsverfahrens stützte sich der Hof auf die Prüfungstätigkeit des Internen Auditdienstes (IAS) der Kommission, soweit sich dessen Prüfungsumfang mit dem des Hofes deckte.
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Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und Partnerschaftsvereinbarungen.



18



16. Die Arbeit des Hofes konzentrierte sich auf eine Auswahl von 10 genehmigten Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums (sowohl nationale als auch regionale), ergänzt durch zwei Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums, die vom IAS geprüft wurden 16. Im Mittelpunkt der Überprüfung der EPLR stand ein fester Katalog von Maßnahmen und Teilmaßnahmen 17, damit Vergleichbarkeit ermöglicht und auf vorhandenem Wissen und Prüfungsergebnissen aus der Vergangenheit aufgebaut werden konnte und gleichzeitig eine breite Abdeckung im Hinblick auf die Finanzierung sowie die Zahl der Prioritäten und Schwerpunktbereiche der EU auf dem Gebiet der Entwicklung des ländlichen Raums sichergestellt war. BEMERKUNGEN Das Konzept des Programmplanungsrahmens für 2014-2020 war ehrgeiziger, die Umsetzung jedoch mit erheblichen Mängeln verbunden Ein ehrgeizigerer und anspruchsvollerer strategischer Rahmen spiegelt den neuen ergebnisorientierten Ansatz wider, … 17. Die Einbeziehung des ELER in eine einzige Dachverordnung und das Abschließen von Partnerschaftsvereinbarungen, die die Koordinierung und Kohärenz der gesamten Strukturinvestitionsfinanzierung der EU (ESI-Fonds) innerhalb der einzelnen Länder erforderten (siehe Ziffern 6-9), stellten eine neue Anforderung dar, durch die die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums einen besseren Beitrag zur Erreichung der Ziele eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums leisten sollte.
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Belgien (Wallonien), Deutschland (Baden-Württemberg), Irland, Griechenland, Spanien (La Rioja), Frankreich (Lothringen), Italien (Kampanien), Österreich, Polen und Rumänien, ergänzt durch Dänemark und das Vereinigte Königreich (England).



17



4.1 - Förderung für Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe; 4.2 - Förderung für Investitionen in die Verarbeitung, Vermarktung und/oder Entwicklung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen; 6.4 - Förderung für Investitionen in die Schaffung und Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten; 8.3 - Förderung für die Vorbeugung von Waldschäden durch Waldbrände, Naturkatastrophen und Katastrophenereignisse; 8.4 - Förderung für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von Wäldern nach Waldbränden, Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen; Maßnahmen: 7 - Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten; 14 - Tierschutz.
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18. Der verordnungsrechtliche Rahmen für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 umfasste eine Reihe von Konzepten und Anforderungen, die eine stärkere Konzentration auf Ergebnisse bewirken sollten. Dabei wurde auf Erfahrungen aus den vorangegangenen Programmplanungszeiträumen aufgebaut und mehreren der Empfehlungen 18, die der Hof im Hinblick auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis von EU-Interventionen ausgesprochen hatte, Rechnung getragen. 19. Nachstehend sind neue Anforderungen in Bezug auf die Struktur der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums 19 aufgelistet, die mit dem ergebnisorientierten Konzept verbunden sind: •



verstärkte Interventionslogik, die durch die Auswahl, Kombination und Priorisierung



von Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, welche die Ergebnisse einer SWOTAnalyse und den festgestellten Bedarf widerspiegeln, zum Ausdruck kommen sollte, wobei das Ziel darin besteht, die EU-Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums umzusetzen; •



stärkere Ergebnisorientierung von Programmen durch die Festlegung eines



"Leistungsrahmens", basierend auf einem neuen gemeinsamen Begleitungs- und Bewertungssystem, einschließlich einer "leistungsgebundenen Reserve" 20; •



Ex-ante-Konditionalität: "eine Voraussetzung für die wirksame und effiziente



Verwirklichung eines spezifischen Ziels einer Investitionspriorität oder einer Priorität der



18



Vgl. die Empfehlungen in den Ziffern 10.39 und 10.51 der Jahresberichte des Hofes zu den Haushaltsjahren 2011 und 2012 oder die Empfehlungen aus den Sonderberichten Nr. 1/2013 "Haben sich die EU-Beihilfen für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie im Hinblick auf eine Erhöhung der Wertschöpfung bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen als wirksam und effizient erwiesen?", Nr. 6/2013 "Haben die Mitgliedstaaten und die Kommission die Mittel für die Maßnahmen zur Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft effizient eingesetzt?" und Nr. 12/2013 "Können die Kommission und die Mitgliedstaaten nachweisen, dass die EUHaushaltsmittel für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums sinnvoll eingesetzt werden?".
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Ein detaillierter Vergleich der Strukturen für die Zeiträume 2007-2013 und 2014-2020 ist in Anhang III enthalten.
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Artikel 20 bis 22 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen.
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Union" 21. Falls eine anwendbare Ex-ante-Konditionalität zum Zeitpunkt der Ausarbeitung eines Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums nicht erfüllt ist, muss der betreffende Mitgliedstaat diese Konditionalität bis zum 31. Dezember 2016 erfüllen und der Kommission darüber 2017 entsprechend Bericht erstatten 22. … im Zuge der Umsetzung hatten diese Bemühungen jedoch nur begrenzte Auswirkungen Die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums stehen mit der Strategie Europa 2020 in Einklang, … 20. Um für Kohärenz zwischen den Programmen der ESI-Fonds und der Strategie Europa 2020 zu sorgen, werden die Informationen in Partnerschaftsvereinbarungen und Kohäsionsprogrammen auf der Basis von thematischen Zielen strukturiert. Im Gegensatz dazu orientieren sich Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums an sechs Prioritäten der EU für die Entwicklung des ländlichen Raums, die wiederum in Schwerpunktbereiche aufgeschlüsselt sind. Der Zusammenhang zwischen den thematischen Zielen und der Strategie Europa 2020 ist daher nicht so offensichtlich wie bei anderen ESI-Fonds. 21. Die Kohärenz der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums mit der Strategie Europa 2020 lässt sich jedoch wie folgt nachvollziehen: a)



durch vorgegebene Maßnahmen, die einen Beitrag zu Prioritäten der EU auf dem Gebiet der Entwicklung des ländlichen Raums leisten sollen 23;



b)



durch Schwerpunktbereiche, die mit den 11 thematischen Zielen verbunden werden können 24.
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Artikel 2 Nummer 33 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen.
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Artikel 19 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen.
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Artikel 13 der ELER-Verordnung. "Jede Maßnahme zur Entwicklung des ländlichen Raums muss darauf ausgerichtet sein, insbesondere zur Verwirklichung einer oder mehrerer Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums beizutragen." Anhang VI derselben Verordnung enthält eine "Indikative Liste der Maßnahmen, die für eine oder mehrere Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums von Bedeutung sind".
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"Guidelines for strategic programming for the period 2014-2020".
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Abbildung 3 - Veranschaulichung der Beziehungen zwischen thematischen Zielen, Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums und Maßnahmen 11 thematische Ziele



6 Prioritäten /18 Schwerpunktbereiche für die Entwicklung des ländlichen Raums



20 Maßnahmen



67 Teilmaßnahmen



[…] […]
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P2 - Wettbewerbsfähigkeit SB 2a SB 2b -



[…]



[…] […]



M4 - Materielle Investitionen



P4 - Ökosysteme SB 4a SB 4b -



[…]



SB 4c -



Ex M121 Ex M123 Ex M125



P5 - Ressourceneffizienz SB 5a SB 5b -



Maßnahme X



Ex M218/227



[…]



SB 5c -



[…]



[…]



22. Da die in Partnerschaftsvereinbarungen und Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums verwendeten Definitionen allgemein gehalten waren, ließ sich die Kohärenz der Programme und der Partnerschaftsvereinbarungen ohne Weiteres sicherstellen: -



Die Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums und die damit verbundenen Schwerpunktbereiche standen mit den thematischen Zielen, die nach den Angaben in den Partnerschaftsvereinbarungen für den ELER relevant waren, in Einklang.



-



Die indikative Zuweisung von ELER-Förderung für jede Priorität für die Entwicklung des ländlichen Raums stand mit der Mittelzuweisung in den Partnerschaftsvereinbarungen in Einklang.



… der vorgesehene Beitrag zu jedem thematischen Ziel ist jedoch schwer zu beurteilen 23. Wie vorstehend dargelegt (siehe Ziffer 20), sind die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums nicht nach thematischen Zielen strukturiert. Ihr erwarteter Beitrag zu den einzelnen thematischen Zielen muss daher auf der Ebene der Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums und der Schwerpunktbereiche beurteilt werden. Informationen zu Ergebnissen werden nur für die Schwerpunktbereiche gesammelt. In einigen Fällen ist ein einzelnes thematisches Ziel mit mehreren Schwerpunktbereichen unter verschiedenen Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums verbunden. Außerdem kann eine
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einzelne Maßnahme zu mehreren Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums beitragen, und mehrere Maßnahmen können für eine Priorität für die Entwicklung des ländlichen Raums relevant sein. 24. Diese Faktoren erschweren die Quantifizierung des erwarteten Beitrags der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums zu einem bestimmten thematischen Ziel oder zur Strategie Europa 2020 insgesamt (siehe Kasten 2). Kasten 2 - Beispiel aus Maßnahme 4 - Materielle Investitionen Gemäß dem italienischen EPLR (Kampanien) waren für Maßnahme 4 - Materielle Investitionen öffentliche Ausgaben in Höhe von insgesamt 569 Millionen Euro vorgesehen. Die Ausgaben verteilen sich auf vier Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums (P2 Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe; P3 - Organisation der Nahrungsmittelkette; P4 Ökosysteme; P5 - Ressourceneffizienz), ohne eine Schätzung der voraussichtlichen öffentlichen Gesamtausgaben für jede Teilmaßnahme. Jede dieser vier Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums ist mit anderen Maßnahmen verbunden (z. B. ist P4 - Ökosysteme mit den Maßnahmen 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 und 16 verbunden), was zu komplexen Kombinationen einer Vielzahl von Maßnahmen und Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums führt.



Koordinierung, Komplementarität und Synergien mit anderen ESI-Fonds und anderen EUFonds sind nicht entwickelt worden 25. In seinem Jahresbericht 2014 25 stellte der Hof fest, dass Komplementarität und Synergien zwischen den fünf ESI-Fonds logischerweise in den Partnerschaftsvereinbarungen aufgezeigt werden müssten, diese Fragen jedoch dort nicht hinreichend thematisiert werden. Außerdem bemängelte er das Fehlen operativer Leitlinien dazu, wie sich sektorübergreifende Komplementarität und Synergien in den Partnerschaftsvereinbarungen



25



Ziffer 3.43 des Jahresberichts des Hofes über die Ausführung des Haushaltsplans zum Haushaltsjahr 2014.
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und Programmen erreichen lassen. Bei seiner Prüfung fand der Hof diese Feststellungen in den überprüften Partnerschaftsvereinbarungen bestätigt. 26. In ihrer Antwort auf den Jahresbericht machte die Kommission geltend, dass im Rahmen der Programme der ESI-Fonds detailliertere Mechanismen eingerichtet werden müssten, um diese Koordinierung zu gewährleisten. Die Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen schreibt vor, dass jedes Programm Vorkehrungen zur Gewährleistung einer wirksamen, effizienten und koordinierten Nutzung der ESI-Fonds umfasst 26. 27. Die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums sind diesbezüglich jedoch ebenfalls sehr allgemein gehalten und bieten gewöhnlich keine konkrete Grundlage zur Sicherstellung von Komplementarität und Synergien mit anderen ESI-Fonds, der Förderung im Rahmen von Säule 1 oder anderen öffentlichen Instrumenten. 28. Der GSR fördert zwar eine wirksame Koordinierung, um die Wirkung der eingesetzten Finanzmittel zu erhöhen, die vom Hof überprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums beschränkten sich jedoch auf Abgrenzung und die Vermeidung von Doppelfinanzierung, statt Komplementarität und Synergien anzustreben. Der Hof stellte fest, dass in den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums eine Reihe von Interventionsbereichen mit mehreren potenziellen Finanzierungsquellen ermittelt und sehr allgemeine Abgrenzungsgrundsätze festgelegt wurden (siehe Kasten 3). Sie enthielten jedoch keine Angaben zum Mehrwert, der durch die wirksame Koordinierung verschiedener Finanzierungsquellen erzielt werden könnte. Kasten 3 - Beispiel für Informationen über Komplementarität, die entweder zu allgemein gehalten oder auf Abgrenzung beschränkt waren Kampanien (Italien): Komplementarität zwischen dem ELER und anderen ESI-Fonds wurde in den folgenden drei Bereichen ermittelt:
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Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen. Weitere Einzelheiten sind in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe I der ELER-Verordnung und in Anhang I Teil 1 Nummer 14 der Verordnung (EU) Nr. 808/2014 enthalten.



24 - Bei Breitbandnetzen wird der ELER die vom EFRE unterstützten Investitionen in ländlichen Gebieten ergänzen. - In den am stärksten benachteiligten Gebieten wird der EFRE den Bau von Hauptstraßen fördern, während der ELER den Bau von Gemeindestraßen fördern wird. - Der ESF wird zur allgemeinen sozialen Entwicklung in ländlichen Gebieten beitragen, während der ELER in denselben Gebieten Maßnahmen fördern wird, die speziell mit Landwirtschaft verbunden sind. Rumänisches EPLR: Die Komplementarität zwischen der ersten und der zweiten Säule stützt sich ex ante auf eine Abgrenzung der Maßnahmen/Investitionen, die vom EGFL und vom ELER abgedeckt werden, um Doppelfinanzierung zu vermeiden. […] Ein Protokoll stellt sicher, dass Doppelfinanzierung vermieden wird, indem Informationen über Projekte ausgetauscht werden, die durch den EGFL finanziert und von potenziellen ELER-Begünstigten eingereicht werden.



29. Gemäß den Leitlinien der Kommission für die strategische Programmplanung für den Zeitraum 2014-2020 sollten die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums Einzelheiten zu den Mechanismen enthalten, die künftig eingesetzt werden, um der Kommission über die wirksame Koordinierung Bericht zu erstatten. Die vom Hof überprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums enthalten jedoch diesbezüglich nur wenige nützliche Informationen. Die Anwendung der verstärkten Interventionslogik führte nicht zu den erwarteten Ergebnissen 30. Gemäß den Leitlinien der Kommission 27 ist die Interventionslogik die logische Verknüpfung zwischen dem Problem, das gelöst oder dem Ziel, das verfolgt werden muss, den Ursachen, die dem Problem zugrunde liegen und den verfügbaren politischen Optionen (oder den von der EU ergriffenen Maßnahmen) zur Lösung des Problems oder zur Erreichung des Ziels. Im Zusammenhang mit der Entwicklung des ländlichen Raums bedeutet das, dass Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums eine eindeutige Verbindung zwischen



27



SWD(2015) 111 final, "Better Regulation Guidelines" (Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung).
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dem ermittelten nationalen/regionalen Bedarf, den Fördermaßnahmen, die ausgewählt wurden, um auf diesen Bedarf zu reagieren, den festgelegten Input-/Outputzielen sowie den erwarteten Ergebnissen aufzeigen sollten. 31. Im neuen Programmplanungszeitraum hat die Kommission im Sinne des Konzepts einer Konzentration auf Leistung und Ergebnisse den Schwerpunkt darauf gelegt, die Verbindung zwischen dem ermittelten Bedarf und den Maßnahmen, die ausgewählt wurden, um diesem Bedarf Rechnung zu tragen, zu stärken. 32. Das Konzept der verstärkten Interventionslogik beinhaltete eine Reihe von Anforderungen im Hinblick auf die Struktur der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums: Kasten 4 - Bewertung, analytische und leistungsbezogene Anforderungen für die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums Gemäß Artikel 8 der ELER-Verordnung muss jedes Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums Folgendes umfassen: - eine Ex-ante-Bewertung; - eine SWOT-Analyse der Situation und die Feststellung der Bedürfnisse, auf die eingegangen werden muss (die Analyse muss sich auf die Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums gründen); - eine Beschreibung der Strategie, aus der hervorgeht, dass für jeden der Schwerpunktbereiche geeignete Ziele festgelegt sind und relevante Maßnahmenkombinationen ausgewählt wurden, die auf einer fundierten Interventionslogik beruhen, und die Zuweisung von Finanzmitteln für die Programmmaßnahmen gerechtfertigt ist und ausreicht, um die festgesetzten Ziele zu verwirklichen; - eine Bewertung der Frage, welche der anwendbaren Ex-ante-Konditionalitäten erfüllt sind, und eine Beschreibung der zu ergreifenden Maßnahmen, falls einige nicht erfüllt sind; - eine Beschreibung des Leistungsrahmens; - eine Beschreibung jeder ausgewählten Maßnahme; - einen Bewertungsplan;



26 - einen Finanzierungsplan; - einen nach Schwerpunktbereichen aufgeschlüsselten Indikatorplan, der die Ziele und die geplanten Ergebnisse und Ausgaben für jede Maßnahme zur Entwicklung des ländlichen Raums enthält, die in Bezug auf den jeweiligen Schwerpunktbereich ausgewählt wurde; - gegebenenfalls eine Tabelle über die zusätzliche nationale Finanzierung je Maßnahme; - Angaben zur Komplementarität des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums mit den über die anderen Instrumente der gemeinsamen Agrarpolitik und die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds ("ESI-Fonds") finanzierten Maßnahmen.



33. Die vom Hof überprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums umfassten alle diese Elemente. Sie zeigten jedoch nicht eindeutig eine Verbindung zwischen der Bedarfsbewertung und den ausgewählten Maßnahmen auf. Infolgedessen blieb die Interventionslogik unklar. Bewertung des Bedarfs 34. Die einzelnen Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums müssen eine detaillierte Bedarfsbewertung auf der Grundlage einer SWOT-Analyse enthalten, damit die wichtigsten und relevantesten Bedürfnisse ausgewählt werden. Dieser Bedarf muss mit spezifischen Schwerpunktbereichen verbunden sein, die in der ELER-Verordnung festgelegt sind. 35. In den vom Hof überprüften Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums wurde der Bedarf auf eine formale, tautologische und allgemeine Art und Weise ermittelt, und oft wurden vorgegebene Schwerpunktbereiche einfach neu formuliert. Kasten 5 enthält dazu einige Beispiele. Kasten 5 - Beispiele für allgemeinen Bedarf und/oder Neuformulierungen von vorgegebenen Elementen Irland: Die Formulierung "ein zielgerichtetes und gut durchdachtes Agrarumweltprogramm" ist ein Beispiel für einen allgemeinen Bedarf. In der Programmbeschreibung heißt es: "Gut durchdachte, gezielte, überwachte und verwaltete Maßnahmen werden zur Erreichung von Irlands Zielen gemäß verschiedenen Richtlinien, Strategien usw. beitragen".



27 Rumänien: "Erhöhung und Diversifizierung der Zahl der Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten" ist eine Umformulierung von Schwerpunktbereich 6a "Diversifizierung und Schaffung von Arbeitsplätzen". Polen: "Wiederherstellung und Erhaltung der biologischen Vielfalt, auch in NATURA-2000-Gebieten und in Gebieten, die aus naturbedingten Gründen benachteiligt sind" ist eine Umformulierung von Schwerpunktbereich 4a "Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt, auch in Natura-2000-Gebieten und in Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligt sind […]".



36. Keines der vom Hof überprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums umfasste eine quantifizierte Beschreibung des ermittelten Bedarfs. Dadurch ist es zum Zeitpunkt der Programmplanung schwierig - oder sogar unmöglich - zu beurteilen, ob die geplante finanzielle Förderung in Bezug auf die Deckung des ermittelten Bedarfs verhältnismäßig oder relevant ist. Ebenso beeinträchtigt das Fehlen quantifizierter Beschreibungen dieses Bedarfs in der Bewertungsphase die Beurteilung, inwieweit der ermittelte Bedarf durch die ausgewählten Maßnahmen gedeckt wurde. 37. Von den überprüften Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums wurden nur in den Programmen für Spanien (La Rioja) und Italien (Kampanien) Bedürfnisse priorisiert. 38. Obwohl dies in den Verordnungen nicht vorgeschrieben ist, ist der Hof dennoch der Ansicht, dass im Programmplanungsverfahren bei der Ermittlung von Bedürfnissen auch die aus den vorangegangenen Programmplanungszeiträumen gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt werden sollten. Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums sind wiederkehrende politische Instrumente, und bei den Zielen für die ländliche Entwicklung gab es beträchtliche Kontinuität. Die vom Hof überprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums enthielten jedoch keine Verweise auf die Ergebnisse von Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, die in vorangegangenen Zeiträumen umgesetzt wurden. Auswahl von Maßnahmen 39. Um die Auswahl von Maßnahmen zu begründen, sollte in den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums auch die Verbindung zwischen ermittelten Bedürfnissen, festgelegten Zielen und ausgewählten Maßnahmen erläutert werden.
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40. In der Praxis macht die Struktur der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums es jedoch schwierig, diesen Zusammenhang herzustellen. Informationen zu den ausgewählten Maßnahmen konzentrieren sich hauptsächlich darauf, welche Aktionen geplant sind, und umfassen selten klare Aussagen zu den tatsächlich erwarteten Ergebnissen, die über einige allgemeine Verweise auf Ziele der Entwicklung des ländlichen Raums hinausgehen (siehe Kasten 6). Daher wird es schwierig sein aufzuzeigen, wie und in welchem Ausmaß die ausgewählten Maßnahmen (oder Teilmaßnahmen) den ermittelten Bedürfnissen entsprechen. Kasten 6 - Beispiele für allgemeine Verweise auf Ziele der Entwicklung des ländlichen Raums Griechenland: M4.1 - "Die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe, die sich hauptsächlich auf die Qualität von landwirtschaftlichen Erzeugnissen konzentrieren, wird die Wettbewerbsfähigkeit dieser Betriebe steigern und ihnen die Erschließung neuer Märkte erleichtern. […] Sie wird außerdem zur Steigerung des Einkommens der Begünstigten und zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen führen." Rumänien: M4.1 - "Maßnahme 4.1 wird zu Folgendem beitragen: Verbesserung der allgemeinen Leistung landwirtschaftlicher Betriebe durch Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, Diversifizierung landwirtschaftlicher Tätigkeiten und Erhöhung der Qualität der Erzeugnisse; Restrukturierung kleiner und mittlerer Betriebe und ihre Umwandlung in gewerbliche Betriebe; Einhaltung von EU-Standards, die für alle Arten von Investitionen gelten; Erhöhung der Wertschöpfung bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen durch ihre Verarbeitung auf Betriebsebene und durch Direktvermarktung zur Schaffung und Förderung integrierter Nahrungsmittelketten."



41. Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums sollten auch eine Begründung der für Maßnahmen zugewiesenen Finanzmittel enthalten. Keines der vom Hof überprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums enthielt eine derartige Begründung oder eine Analyse, ob die Mittelausstattung relevant und von der Höhe her richtig ist, um die betreffenden Ziele zu erreichen. Nach Ansicht des Hofes stellt eine reine Auflistung der den einzelnen Maßnahmen zugewiesenen Beträge an sich noch keine Begründung dar und ist auch kein Nachweis für die angemessene Höhe der Mittelausstattung.
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Das Potenzial des neuen Leistungsrahmens hinsichtlich einer stärkeren Konzentration auf Ergebnisse ist begrenzt Das CMES hat das Potenzial, Verbesserungen herbeizuführen, in Bezug auf die Messung von Ergebnissen jedoch auch seine Grenzen 42. Gemäß den Verordnungen müssen Partnerschaftsvereinbarungen und Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums eine Bewertung der Erfüllung von Ex-anteKonditionalitäten mit einer direkten Verbindung zur wirksamen und effizienten Erreichung von politischen Zielen umfassen. 43. In diesem Zusammenhang schreibt die in der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen festgelegte Ex-ante-Konditionalität "Statistische Systeme und Ergebnisindikatoren" (allgemeine Ex-ante-Konditionalität Nr. 7) ein effizientes System von i) Ergebnisindikatoren und ii) die Sammlung statistischer Daten vor 28. Das Verfahren war jedoch eine Formalität, da die Kommission der Ansicht war, dass das Vorhandensein des CMES ausreichte, um für eine zufriedenstellende Erfüllung der allgemeinen Ex-anteKonditionalität Nr. 7 zu sorgen. Die Verordnung der Kommission gewährte den Mitgliedstaaten daher in dieser Hinsicht eine allgemeine Befreiung 29. 44. Dementsprechend ging man bei den meisten Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums davon aus, dass die allgemeine Ex-ante-Konditionalität Nr. 7 im Prinzip wegen der allgemeinen Befreiung erfüllt war, obwohl dies in der Praxis nicht bewertet wurde. Da der Hof in seinem Sonderbericht Nr. 12/2013 zu Ausgaben der EU für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums zu dem Schluss gekommen ist, dass die gesammelten Daten nicht zuverlässig genug waren, bedeutet das, dass die Kommission die meisten Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums ohne weitere Nachweise oder Prüfungen in Bezug auf das Vorhandensein eines wirksamen Systems zur Sammlung statistischer Daten genehmigte.
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Anhang XI der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen. Die Definition der allgemeinen Exante-Konditionalität Nr. 7 "Statistische Systeme und Ergebnisindikatoren" sieht auch detailliertere und konkretere Erfüllungskriterien vor.
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Anhang I - Teil 4 der Verordnung (EU) Nr. 808/2014.
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45. Die Tatsache, dass sich nationale Behörden bei nicht zur Auswahl des Hofes zählenden Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums dafür entschieden, die allgemeine Befreiung nicht in Anspruch zu nehmen, und zu der Einschätzung kamen, dass die allgemeine Ex-ante-Konditionalität Nr. 7 nicht erfüllt war 30, deutet darauf hin, dass man nicht über diese Frage hätte hinwegsehen sollen. 46. Die Leistungsmessung erfordert einerseits ein wirksames System für die Sammlung zuverlässiger Daten und andererseits die Festlegung angemessener Indikatoren sowie eine entsprechende Berichterstattung. In dieser Hinsicht bestätigte die Prüfung folgende Schlussfolgerung aus dem Jahresbericht 2014 des Hofes: "Die Einführung gemeinsamer Indikatoren für jeden Fonds ist ein wichtiger Schritt, die Konzeption der Indikatoren weist jedoch Einschränkungen auf" 31. 47. Die Tatsache, dass durch die ELER-Verordnung gemeinsame Indikatoren festgelegt werden, die auf alle Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums anwendbar sind, ist von großem Wert. Dies wird dazu beitragen, die Input-/Outputindikatoren auf der Ebene der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums zu harmonisieren, und stellt eine Verbesserung auf dem Gebiet der Überwachung der Umsetzung dieser Politik dar. 48. Eine neue Anforderung zur Vorlage erweiterter 32 jährlicher Durchführungsberichte in den Jahren 2017 und 2019 dürfte ebenfalls dazu beitragen, dass Ergebnisindikatoren verwendet werden, um Programmergebnisse zu quantifizieren und gemeinsame Bewertungsfragen zu beantworten. 49. Neben der Begleitung der laufenden Programme könnte dies dazu führen, dass relevante Informationen rechtzeitig zur Entscheidungsfindung für den nächsten Programmplanungszeitraum zur Verfügung stehen. Dies wäre ein Schritt nach vorn, um den
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Auf der Grundlage der Berichterstattung der GD AGRI zur Erfüllung von Ex-anteKonditionalitäten.
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Jahresbericht des Hofes zum Haushaltsjahr 2014, Ziffern 3.49-3.56 sowie damit verbundene Schlussfolgerung in Ziffer 3.92.
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Wie in Artikel 50 Absätze 4 und 5 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen festgelegt.
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Teufelskreis zu durchbrechen, wonach die Inhalte neuer Programme festgelegt werden, ohne dass ausreichende Informationen zu den Ergebnissen aus vorangegangenen Zeiträumen vorliegen (siehe Ziffern 11 und 38). 50. Trotz der vorstehend beschriebenen Verbesserungen eignen sich die in der ELERVerordnung vorgeschriebenen Output- und Ergebnisindikatoren nur begrenzt (siehe Beispiele in Kasten 7) für die Messung der Wirksamkeit und Effizienz der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums bei der Erzielung von Ergebnissen. Dies hat folgende Gründe: -



Einige der Outputindikatoren sind in Wirklichkeit Inputindikatoren.



-



Die meisten Ergebnisindikatoren entsprechen nicht der Definition eines Ergebnisindikators. Stattdessen handelt es sich zumeist um in Prozentsätzen ausgedrückte Outputindikatoren, die bei der Beantwortung gemeinsamer Bewertungsfragen nur wenig hilfreich sein werden.



Kasten 7 - Beispiele für Output-/Ergebnisindikatoren, die im CMES falsch eingestuft wurden Beispiel für Inputindikatoren, die fälschlicherweise als Outputindikatoren eingestuft wurden "O.1: Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben" beschreibt in keiner Weise das, was im Rahmen eines Programms erreicht werden soll (was der Definition eines Outputs entspricht), sondern bezieht sich nur auf die öffentlichen Finanzmittel, die zur Durchführung des Programms eingesetzt werden, was genau der Definition eines Inputs entspricht. Beispiel für Outputindikatoren, die fälschlicherweise als Ergebnisindikatoren kategorisiert wurden "R4: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Betriebe, die Unterstützung für die Beteiligung an Qualitätsprogrammen, lokalen Märkten und kurzen Versorgungswegen sowie Erzeugergemeinschaften/-organisationen erhalten" betrifft den Anteil der Betriebe, die eine Förderung erhalten, was bestenfalls ein Output ist ("was im Rahmen des Programms erreicht werden soll"). Hierbei sollen nicht die Ergebnisse erfasst werden ("unmittelbare durch das Programm bewirkte Veränderungen bei den direkt Beteiligten oder den direkten Empfängern"), die seitens der geförderten landwirtschaftlichen Betriebe im Hinblick auf Qualität, lokale Märkte oder kurze Versorgungswege erzielt wurden.
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51. Obwohl die Mitgliedstaaten die vom Hof überprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums durch zusätzliche Indikatoren ergänzt haben, entsprach die Mehrzahl dieser Indikatoren nicht der Definition eines Ergebnisindikators und wird keine bessere Grundlage zur Bewertung der unmittelbaren Ergebnisse des Programms auf die direkten Empfänger bieten, wie in Kasten 8 veranschaulicht. Kasten 8 - Beispiele für zusätzliche Output-/Zielindikatoren, die nicht zur Messung von Ergebnissen eingesetzt werden können Beispiel eines zusätzlichen Outputindikators im rumänischen EPLR "Infrastruktur für Wasser/Abwasser, finanziert durch Teilmaßnahme 7.2 (in km)". Beispiel eines zusätzlichen Zielindikators im französischen EPLR (Lothringen) "Fläche, die vom Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen geschädigtem landwirtschaftlichem Produktionspotenzial betroffen ist". Beispiel eines zusätzlichen Outputindikators im irischen EPLR "Zahl der Fördermaßnahmen für nichtproduktive Investitionen".



52. Einige Mitgliedstaaten definieren jedoch nützliche und relevante Ergebnisindikatoren auf der Ebene von Fördermaßnahmen wie "Durchschnittliche Steigerung der wirtschaftlichen Größe (Standardoutput) der geförderten Betriebe als Prozentsatz" oder "Durchschnittliche Größe der geförderten Betriebe nach Umsetzung des Geschäftsplans" 33. Der Hof analysiert und vergleicht in seinem Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2016 34 Verfahren zur Leistungsberichterstattung, die von anderen Institutionen wie der WHO, der Weltbank und der OECD entwickelt wurden. Diese Beispiele für bewährte Verfahren könnten verbreitet und von der Kommission und anderen nationalen Behörden eingesetzt werden.
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Vgl. Ziffern 72-73 des Sonderberichts Nr. 10/2017 "EU-Unterstützung für Junglandwirte sollte gezielter zur Förderung eines wirksamen Generationswechsels eingesetzt werden".
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Ziffern 3.13-3.51 des Jahresberichts des Hofes zum Haushaltsjahr 2016.
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Die Anreizwirkung der "leistungsgebundenen Reserve" ist - sofern überhaupt vorhanden gering 53. Um den Schwerpunkt auf Leistung und die Verwirklichung der Ziele zu legen, müssen die Partnerschaftsvereinbarungen und Programme für den Programmplanungszeitraum 20142020 eine leistungsgebundene Reserve in Höhe von (ungefähr) 6 % der insgesamt für die ESIFonds bestimmten Mittel umfassen. Diese Mittel sind derzeit gesperrt, können jedoch nach der für 2019 geplanten Überprüfung des in jedem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums festgelegten Leistungsrahmens verfügbar gemacht werden, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt oder übertroffen werden 35. 54. Hierbei ist zu betonen, dass zwar die Verpflichtung zur Bildung einer leistungsgebundenen Reserve eine Neuerung des Programmplanungszeitraums 2014-2020 darstellt, das Konzept an sich aber nicht neu ist, sondern teilweise schon in früheren Zeiträumen eingesetzt wurde, jedoch mit begrenzten Auswirkungen auf die Leistung. So gab es beispielsweise bei den Strukturfonds schon im Programmplanungszeitraum 2000-2006 eine leistungsgebundene Reserve - wenn auch auf der Grundlage anderer Verfahren. Wie der Hof allerdings in seinem Sonderbericht Nr. 1/2007 36 feststellte, lag der Schwerpunkt der leistungsgebundenen Reserve nicht auf Leistung, sondern sie "wurde hauptsächlich genutzt, um Ausgaben zu maximieren, statt sie auf Bereiche mit einer besonders hohen Wirksamkeit zu konzentrieren". In seinen Jahresberichten zu den Haushaltsjahren 2013 und 2014 37 erklärte der Hof ebenfalls, dass "die Auswirkungen der leistungsgebundenen Reserve unter dem Gesichtspunkt einer stärkeren Ergebnisausrichtung marginal bleiben dürften".
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Erwägungsgrund 23, Artikel 20, 21 und 22 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen sowie Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe e der ELER-Verordnung.
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Sonderbericht Nr. 1/2007 über die Durchführung der Halbzeitprozesse der Strukturfonds 20002006, Ziffern 33 und 48.
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Ziffer 10.56 des Jahresberichts des Hofes zum Haushaltsjahr 2013 und Ziffer 3.65 des Jahresberichts zum Haushaltsjahr 2014.
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Die zur Sicherstellung des Zugangs zur Reserve herangezogenen Leistungsindikatoren messen nicht die Ergebnisse, sondern quantifizieren nur Inputs oder Outputs 55. Bei der Festlegung von Etappenzielen und Zielen zur Sicherstellung des Zugangs zur leistungsgebundenen Reserve müssen die Mitgliedstaaten vorab festgelegte Indikatoren für die Leistungsüberprüfung verwenden oder durch andere relevante Outputindikatoren, die im Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums festzulegen sind, ersetzen und/oder ergänzen 38. 56. In allen ausgewählten Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums wurden die 15 vorab festgelegten, in der Verordnung der Kommission vorgeschlagenen Indikatoren verwendet und mit einer kleinen Zahl zusätzlicher Indikatoren ergänzt. Diese Indikatoren eignen sich jedoch nur eingeschränkt zur Leistungsmessung. 57. Erstens wurden die vorab festgelegten Indikatoren in der Verordnung der Kommission 39 nicht als Ergebnisindikatoren, sondern ausdrücklich als Outputindikatoren konzipiert, wie etwa Zahl der Begünstigten oder der Investitionsvorhaben, landwirtschaftliche Fläche oder erfasste Bevölkerung. Einer der vorgeschlagenen Indikatoren - Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben für jede Priorität - ist beispielsweise tatsächlich ein Inputindikator (siehe Ziffer 50), der sich darauf konzentriert, wie viel Geld ausgegeben wird, also die Mittelausschöpfung erfasst. 58. Zweitens waren - im Einklang mit der Verordnung der Kommission 40 - alle zusätzlichen Indikatoren, die die Mitgliedstaaten in den ausgewählten Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums verwendeten, ebenfalls Outputindikatoren, wie Zahl der Projekte oder Begünstigten, landwirtschaftliche Fläche oder erfasste Bevölkerung (siehe Kasten 9).
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Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 808/2014. Vorab festgelegte Indikatoren für den Leistungsrahmen sind in Anhang IV Nummer 5 aufgeführt.
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Verordnung (EU) Nr. 808/2014, Anhang IV Nummer 5.
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Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 808/2014: "die Mitgliedstaaten […] ersetzen und/oder ergänzen diese Indikatoren durch andere relevante Outputindikatoren, wie sie im Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums festgelegt sind".



35 Kasten 9 - Beispiele für zusätzliche Indikatoren für den Leistungsrahmen, die nicht der Messung von Ergebnissen dienen Griechisches EPLR: "Zahl der Junglandwirte, die bis Ende 2018 mindestens eine Rate erhalten werden". Rumänisches EPLR: "Fläche (ha), die durch Investitionen für Wassereinsparungen abgedeckt wird". Polnisches EPLR: "Zahl der Begünstigten der Investition zur Verhinderung der Zerstörung des landwirtschaftlichen Produktionspotenzials (3B)".



59. Der Zugang zur "leistungsgebundenen Reserve" basiert daher nicht auf Ergebnissen, sondern auf der Messung der Ausgaben und des direkten Outputs. Der Leistungsrahmen ist nicht auf das Erreichen von Zielen oder erwarteten Ergebnissen durch die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums ausgerichtet. Ähnliche Feststellungen wurden auch im Sonderbericht über die Ex-ante-Konditionalitäten und die leistungsgebundenen Reserve in der Kohäsionspolitik 41 vorgelegt. Einige Verwaltungsbehörden legen für den Zugang zur Reserve wenig anspruchsvolle Ziele fest 60. In der Vergangenheit verwiesen der Hof und die Kommission 42 auf "inhärente Risiken, dass die Mitgliedstaaten wenig anspruchsvolle Etappenziele und Ziele festlegen werden, um eine Zielverfehlung zu vermeiden, und dass sie keine ausreichenden Anstrengungen unternehmen werden, genaue und zuverlässige Daten zu melden, um im Fall von unzureichender Leistung Sanktionen zu entgehen". 61. Der Hof stellte fest, dass die nationalen Behörden für die von ihm überprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums tendenziell wenig anspruchsvolle Zielvorgaben machten, um das Risiko zu senken, dass Etappenziele verfehlt würden (siehe Abbildung 4); so machten die für 2018 festgelegten Ziele (d. h. zum Ende des fünften 41



Sonderbericht Nr. 15/2017 "Ex-ante-Konditionalitäten und die leistungsgebundene Reserve in der Kohäsionspolitik: innovative, aber noch nicht wirksame Instrumente", Ziffern 71-80.
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Siehe Ziffer 3.62 des Jahresberichts des Hofes zum Haushaltsjahr 2014.



36



Jahres des siebenjährigen Programmplanungszeitraums) durchschnittlich nur 28 % der gesamten öffentlichen Ausgaben aus, die für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 vorgesehen waren (von 22 % für Griechenland bis 51 % für Irland). Ein sehr bedeutender Anteil dieses Zielwerts bezieht sich nicht auf neue Mittelbindungen gemäß den Vorschriften für 2014-2020, sondern auf Vorhaben, für die Mittelbindungen gemäß den Vorschriften für den Zeitraum 2007-2013 vorgenommen wurden 43.
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Gemäß den Übergangsbestimmungen sollen die Mitgliedstaaten Zahlungen im Rahmen des neuen Programmplanungszeitraums 2014-2020 leisten, um zum einen bestehende Mittelbindungen für Maßnahmen des Programmplanungszeitraums 2007-2013 und zum anderen neue Mittelbindungen, die 2014 in Bezug auf Maßnahmen des Programmplanungszeitraums 2007-2013 vorgenommen wurden, zu finanzieren. Tatsächlich beschrieben die Mitgliedstaaten in ihren Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums für 2014-2020 die Übergangsbedingungen für jede Maßnahme, einschließlich eines indikativen Stichtags und einer kurzen Beschreibung der geschätzten Beträge, und legten eine indikative Übertragtabelle vor, in der die Maßnahmen und der ELER-Gesamtbeitrag, der im Zeitraum 2014-2020 finanziert werden soll, genau dargelegt sind.



37 Abbildung 4 - Leistungsrahmenziel - Ausgabenziel für 2018 in Prozent 50% 40% 30% 20% 10% 0%



Übertragung EPLR 2007-2013



Neue Ausgaben EPLR 2014-2020



Hinweis: Da 2023 das letzte Jahr ist, in dem Ausgaben im Rahmen des Programmplanungszeitraums 2014-2020 förderfähig sind, würde eine gleichmäßige Aufteilung der Ausgaben über den gesamten Zeitraum (von der Genehmigung jedes Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums bis 2023) im Jahr 2018 zu einem Durchschnitt von 41 % der Ausgaben führen. Quelle: Analyse des Hofes auf der Grundlage von Daten aus den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums.



62. Darüber hinaus bedeutet die Befreiung in Bezug auf die allgemeine Ex-anteKonditionalität Nr. 7 (siehe Ziffern 42-45), dass keine Verpflichtung zur Prüfung der Wirksamkeit und Zuverlässigkeit des vorhandenen Systems zur Leistungsmessung besteht. Für nationale Behörden besteht nur ein geringer Anreiz zur Verbesserung ihres derzeitigen Systems, da dies zu häufigeren Meldungen einer unzureichenden Leistung führen könnte.
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Einige konzeptionelle Aspekte der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen beschränkten den Leistungsanreiz noch weiter 63. Andere Schwachpunkte in der Konzeption der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen, auf die bereits hingewiesen wurde 44, beschränken die potenzielle Anreizfunktion der leistungsgebundenen Reserve noch weiter: a)



Falls die einschlägigen Etappenziele für eine bestimmte Priorität nicht erreicht werden, kann die leistungsgebundene Reserve anderen Prioritäten 45 im selben Mitgliedstaat zugewiesen werden.



b)



Finanzielle Sanktionen können sich nicht auf Ergebnisindikatoren stützen, und verschiedene rechtliche Bestimmungen beschränken die Möglichkeiten zur Anwendung von Sanktionen zusätzlich 46.



Das Programmplanungsverfahren erforderte aufseiten der Kommission und der Mitgliedstaaten bedeutende Anstrengungen, die Umsetzung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums lief jedoch langsamer an als im vorangegangenen Zeitraum Die begrenzte Rolle der EPLR bei der Programmplanung 64. Die Programmplanung für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums ist ein mehrstufiger Prozess (siehe Abbildung 5). Die Mittelzuweisung pro Mitgliedstaat und der strategische Rechtsrahmen werden noch vor der Ausarbeitung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums vom Europäischen Parlament und vom Rat festgelegt. Ebenso wird bei Mitgliedstaaten, die sich für regionale Programme entschieden haben, die Mittelzuweisung pro Region von den Mitgliedstaaten festgelegt, bevor sie der Kommission ihre Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums übermitteln. Sie müssen ihre Entscheidungen nicht begründen. 44



Ziffer 3.63 des Jahresberichts des Hofes zum Haushaltsjahr 2014.
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Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen.
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Artikel 22 Absätze 6 und 7 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen.
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65. Gemäß der ELER-Verordnung 47 müssen in den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums die Bedürfnisse, auf die eingegangen wird, sowie die Auswahl der Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums, der Schwerpunktbereiche, der Maßnahmen und der entsprechenden Ziele begründet werden. Außerdem muss erläutert werden, welchen Beitrag die ausgewählten Maßnahmen zum jeweiligen Schwerpunktbereich und den Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums leisten werden. Das Hauptziel des EPLR besteht jedoch eigentlich darin, den Einsatz von bereits zugewiesenen Finanzmitteln innerhalb des vorab festgelegten Rahmens zu regeln. Abbildung 5 - Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums sind der letzte Schritt im Programmplanungsverfahren ELER-Mittelausstattung (100 Milliarden Euro)



n. z. (MS ha t s ich für na ti onales EPLR ents chieden)



Regionale Zuweisung von ELER-Mitteln (gilt für 8 MS)



Auswahl von Maßnahmen und Zuweisung von EPLRMitteln



Mitgliedstaat 2



Region 1



Maßnahme 1



Mitgliedstaat 3 (8 Milliarden Euro)



Region 2 (0,8 Milliarden Euro)



Maßnahme 2 (0,1 Milliarden Euro)



Mitgliedstaat 4



[…]



Entscheidung des EP und des Rates



Region 3



[…]



Entscheidung des MS Keine Begründung



Maßnahme 3



[…]



EPLR von MS 3, Region 2



Prioritäten und Maßnahmen



Festlegung des Maßnahmenkatalogs für die Entwicklung des ländlichen Raums



Mittelzuweisung



Mitgliedstaat 1



Zuweisung der ELERMittel nach MS



Festlegung von Prioritäten und Schwerpunktbereichen der EU für die Entwicklung des ländlichen Raums



Verwaltungsaufwand für die Kommission und die Mitgliedstaaten 66. Zur Regelung des Verfahrens der Ausarbeitung und Genehmigung der EPLR innerhalb dieses neuen Rahmens richtete die GD AGRI im Jahr 2012 einen Arbeitsausschuss zur
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Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 808/2014.
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Entwicklung des ländlichen Raums nach 2013 ein, um die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums für den Zeitraum 2014-2020 zu unterstützen und die Koordinierung innerhalb der Kommission sicherzustellen. Im Jahr 2014 richtete die GD AGRI außerdem einen Kohärenz-Ausschuss ein, um im Bewertungsverfahren für die Entwürfe der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums allgemeine Kohärenz sicherzustellen. 67. Der IAS führte zu Beginn des Genehmigungsverfahrens eine Prüfung durch, bei der er feststellte, dass die Verfahren für die Bewertung und Annahme der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums insgesamt zwar gut vorbereitet waren, jedoch noch weiter verbessert werden müssen. Zu den wichtigsten ermittelten Schwachstellen gehörten die Einhaltung der verordnungsrechtlichen Fristen (siehe Ziffer 81), Schwachstellen im Zusammenhang mit der Bewertung leistungsbezogener Elemente (z. B. bezüglich bestimmter Ex-ante-Konditionalitäten, Indikatoren und der Notwendigkeit einer verstärkten Koordinierung zwischen den ESI-Fonds) und ein inhärentes Fehlerrisiko aufgrund der Komplexität des verordnungsrechtlichen Rahmens. In einem geringeren Ausmaß ermittelte der IAS auch Bereiche, in denen die internen Leitlinien verbessert werden sollten 48. 68. Um die Ausarbeitung von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums zu vereinfachen, gab die Kommission den Mitgliedstaaten zahlreiche Leitfäden an die Hand (für die Zwecke dieser Prüfung erstellte der Hof eine Liste von 37 solcher Leitfäden mit einem Umfang von insgesamt 1 500 Seiten). Zum Vorbereitungsverfahren gehörte es auch, dass der Kommission und Vertretern der Mitgliedstaaten Verordnungsentwürfe und Entwürfe von Leitfäden zum Zweck der Erörterung zur Verfügung gestellt wurden, um für ein gemeinsames Verständnis bestimmter wichtiger Konzepte sowie für einen
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Verbesserung des Aufbaus des Leitlinienregisters, um den Zugang zu erleichtern und das Risiko von Widersprüchen und/oder Fehlern durch Nutzer zu vermeiden; Wissensmanagement des im Rahmen der Genehmigungsphase der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums gewonnenen Fachwissens, um zu vermeiden, dass es während der Umsetzungsphase verloren geht; Erweiterung der Kohärenzfunktion des Koordinierungsausschusses über die Genehmigungsphase der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums hinaus, sodass auch die Umsetzungsphase und Programmänderungen abgedeckt sind; Risiko, dass aufgrund des Fehlens spezifischer Leitlinien nicht alle anwendbaren EAC angemessen bewertet werden.
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Informationsaustausch zu bewährten Verfahren und Verfahren, die vermieden werden sollten, zu sorgen. 69. Die Vorbereitungen für das neue Programmplanungsverfahren umfassten auch Koordinierung und die Verbreitung von Fachwissen und Informationen innerhalb der GD AGRI. Zu diesem Zweck wurde der Arbeitsausschuss zur Entwicklung des ländlichen Raums von thematischen Arbeitsgruppen unterstützt, und relevante Themen, die der KohärenzAusschuss behandelte, wurden den verschiedenen Referaten über interne Informationsblätter mitgeteilt. Die Mitgliedstaaten erhielten diese Informationen über den Ausschuss für die Entwicklung des ländlichen Raums. 70. Die GD AGRI erstellte ein Vademecum, das sich auf die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums für 2014-2020 erstreckt, sowie 23 standardisierte Checklisten (bestehend aus 1 400 unterschiedlichen Kontrollen, die während des Überprüfungs- und Genehmigungsverfahrens durchgeführt werden sollten) 49, in denen die operationellen Aufgaben für die Bewertung und Genehmigung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums genau beschrieben sind. Dadurch erhielt das verantwortliche Personal praktische Unterstützung, mit dem Ziel, die Verfahren innerhalb der GD zu standardisieren. Zur Verwaltung der Programmgenehmigung und -begleitung wurde ein internes Management-Informationssystem (RDIS2) eingesetzt. 71. Die zahlreichen vorstehend beschriebenen Maßnahmen zeigen, welche bedeutenden Anstrengungen die Kommission zur Bereitstellung von Unterstützung und zur Harmonisierung von Verfahren unternommen hat. Dieser Prozess spiegelt außerdem die Komplexität des Politikrahmens wider. 72. Auch der Umfang der wichtigsten Programmplanungsdokumente, die von den Mitgliedstaaten ausgearbeitet und von der Kommission genehmigt werden mussten, lässt erkennen, wie anspruchsvoll dieser Prozess war. Die verordnungsrechtlichen Vorgaben insbesondere die Menge an Informationen, die von den Mitgliedstaaten aufgrund der sehr
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Allerdings gab es keine spezifischen Leitlinien für ein potenziell komplexes Thema wie die Bewertung von Ex-ante-Konditionalitäten, die spezifisch den ELER betreffen.
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detaillierten und komplexen Struktur der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums geliefert werden mussten - führten zur Erstellung von sehr umfangreichen Dokumenten, die oft aus mehr als 1 000 Seiten bestanden. 73. Die 12 überprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums hatten einen Umfang von mehr als 9 000 Seiten und die entsprechenden Partnerschaftsvereinbarungen umfassten 4 000 Seiten. Hochgerechnet auf die 28 Mitgliedstaaten und 118 Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums ergibt sich ein Umfang von ungefähr 100 000 Seiten an Programmplanungsdokumenten (in 23 unterschiedlichen Sprachen) - wahrscheinlich mehr als doppelt so viel wie im vorangegangenen Programmplanungszeitraum (siehe Tabelle 2). Tabelle 2 - Geschätzte Seitenzahlen der wichtigsten Programmplanungsdokumente Zahl der Seiten in eingereichten Dokumenten Belgien (Wallonien) Dänemark Deutschland (BW) Irland Griechenland Spanien (La Rioja) Frankreich (Lothringen) Italien (Kampanien) Österreich Polen Rumänien Vereinigtes Königreich (England) Insgesamt



Durchschnitt Anzahl der PV oder EPLR



Zeitraum 2014-2020 PV (Land) 183 204 236 244 341 370 324 722 244 246 460 428 4 002



334 28



EPLR



Zeitraum 2007-2013 EPLR



620 505 858 456 1 192 764 785 1 090 843 735 786 743 9 377



781 118



391 336 718 457 633 566 381 422 370 400 432 403 5 509



459 94



74. Diese Komplexität und dieser Umfang sowie der erhöhte Verwaltungsaufwand brachten das Risiko mit sich, dass die Durchführungsstellen übermäßig starkes Gewicht auf bürokratische Anforderungen legten 50. Außerdem trug dies zu Verzögerungen bei der
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Politische Statements nationaler Behörden, wie etwa des Freistaats Sachsen (Deutschland), veranschaulichen, wie Mitgliedstaaten die Komplexität des Politikrahmens und den Verwaltungsaufwand wahrnehmen: "Die Einbeziehung des ELER in die Regelungen für die ESIFonds und die Vielzahl der Verordnungen, delegierte[n] Verordnungen und Durchführungsverordnungen erweist sich für die Umsetzung als besondere Hürde für alle Beteiligten. […] Dies ist umständlich und unübersichtlich und erhöht die Fehleranfälligkeit."
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Genehmigung von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums bei, wodurch sich der tatsächliche Start der neuen Programme verschob. Neuer Rechtsrahmen später verabschiedet als im vorangegangenen Zeitraum 75. Abbildung 6 enthält einen zusammenfassenden Vergleich der Zeitrahmen für die Ausarbeitung der Verordnungsvorschriften für die beiden Zeiträume. Abbildung 6 - Verhandlungen über die Legislativpakete - Vergleich der Zeiträume 20072013 und 2014-2020



Programmplanungszeitraum 2007-2013



Programmplanungszeitraum 2014-2020



Veröffentlichung der Durchführungsverordnun g 15.12.2006



Veröffentlichung der Verordnung des Rates 20.9.2005



Vorschlag der Kommission 14.7.2004



2004



2005 ELER-Verordnung(1)



2006



2007



Durchführungsverordnungen (2)



Durchführung sverordnunge n (2)



Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen und ELER-Verordnung(1)



2011 Vorschlag der Kommission 6.10.2011



2012



2013



2014



Bericht des Parlaments 20.11.2013



(1) Vom Vorschlag der Kommission bis zur Verabschiedung. (2) Von der Verabschiedung der EG-/EU-Verordnung bis zur Verabschiedung der Durchführungsverordnung.



Veröffentlichung der Verordnung 17.7.2014



Veröffentlichung der Verordnung 17.12.2013



Quelle: Europäischer Rechnungshof.



76. Die im Europäischen Parlament und im Rat geführten Debatten über das Legislativpaket für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums waren eng mit den Debatten zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) verbunden, der die Gesamthöhe der EU-Mittel festlegt, die während des Programmplanungszeitraums zur Verfügung stehen. Der Rat und das Europäische Parlament verabschiedeten den MFR und die Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen für 2014-2020 erst im Dezember 2013, einen Monat vor dem Beginn des (Neuausrichtung der ELER-Förderung nach 2020 (ELER - RESET), Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Juni 2016).



44



neuen Programmplanungszeitraums. Die Durchführungsverordnung der Kommission wurde im Juli 2014 veröffentlicht, was bedeutet, dass die Mehrzahl der vom Hof überprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums vor dem Inkrafttreten der Durchführungsverordnung ausgearbeitet und erstmalig vorgelegt wurden. Die meisten Partnerschaftsvereinbarungen und Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums wurden fristgerecht eingereicht 77. Nach der späten Verabschiedung der Grundverordnungen im Dezember 2013 wurde als Frist für die Einreichung von Partnerschaftsvereinbarungen der April 2014 festgelegt. Diese Frist wurde von den nationalen Behörden eingehalten 51. 78. Die Mitgliedstaaten mussten anschließend ihre Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums spätestens drei Monate nach ihren Partnerschaftsvereinbarungen einreichen 52. Die nationalen und regionalen Behörden legten die vom Hof überprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums zwischen April und Oktober 2014 vor. Bei einem Drittel dieser Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums hielten sie die Dreimonatsfrist nicht ein. 79. Dieser Zeitplan bedeutete, dass die Partnerschaftsvereinbarungen vor der Verabschiedung der einschlägigen EU-Verordnungen ausgearbeitet und teilweise auch ausgehandelt werden mussten. Die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums mussten ebenfalls parallel zu den Partnerschaftsvereinbarungen ausgearbeitet und ausgehandelt werden, und die Mehrzahl dieser Programme wurde vor der Verabschiedung der maßgeblichen Durchführungsverordnung der Kommission eingereicht. Kommission überschritt beim Genehmigungsverfahren die Fristen 80. Nach der Vorlage des Entwurfs eines Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums durch die nationalen Behörden hatte die Kommission drei Monate Zeit, um gegenüber dem
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Die Partnerschaftsvereinbarungen wurden zwischen Januar und April 2014 eingereicht, und die letzte Partnerschaftsvereinbarung wurde im November 2014 angenommen.
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Artikel 14 und 26 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen.
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jeweiligen Mitgliedstaat Anmerkungen vorzubringen und, "vorausgesetzt, den Anmerkungen der Kommission wurde in angemessener Weise Rechnung getragen", sechs Monate, um das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums zu genehmigen 53. 81. In den meisten Fällen konnte die Kommission die erste Frist von drei Monaten nicht einhalten (Übermittlung von Anmerkungen an die Mitgliedstaaten). Aus dem Prüfbericht des IAS (siehe Ziffer 67) geht hervor, dass die Anmerkungen der Kommission im Falle von 98 Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums nach der verordnungsrechtlichen Frist von drei Monaten angenommen wurden. Der IAS führte die Verzögerungen auf die Komplexität der Rechtsvorschriften sowie auf den Umfang und die Komplexität der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums selbst zurück. 82. Die Messung der Einhaltung der zweiten Frist von sechs Monaten (für die endgültige Genehmigung) ist schwieriger, da die Zeit zwischen dem Schreiben mit Anmerkungen und der akzeptablen Antwort des Mitgliedstaats - zusätzliche Informationen und/oder überarbeitetes Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums - nicht berücksichtigt wird ("Anhalten der Uhr") und es keine verbindliche Frist gibt, innerhalb deren die Mitgliedstaaten auf die Anmerkungen der Kommission antworten müssen. Daher wurde die Sechsmonatsfrist in den meisten Fällen aufgrund der "angehaltenen Uhr" zwar eingehalten, die Zeit, die tatsächlich zwischen der Vorlage und der Genehmigung der ausgewählten Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums verstrich, war aber deutlich länger. 83. Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, betrug die Zeit für die Genehmigung der zur Stichprobe des Hofes gehörenden EPLR durchschnittlich 11,3 Monate ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Vorlage. Das war zwei Monate länger als die Zeit, die im vorangegangenen Zeitraum für die gleiche Stichprobe durchschnittlich benötigt wurde.
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Artikel 29 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen.
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Tabelle 3 - Durchschnittliche Zeit in Monaten zwischen erstmaliger Vorlage und endgültiger Genehmigung der zur Stichprobe des Hofes gehörenden Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums Zeit zwischen der ersten Vorlage und dem Schreiben mit den Anmerkungen der Kommission



3,9



Zeit zwischen dem Schreiben der Kommission und der endgültigen Wiedereinreichung durch die Mitgliedstaaten



6,7



Zeit zwischen der endgültigen Wiedereinreichung und der endgültigen Genehmigung



0,7



Insgesamt



11,3



84. Insgesamt genehmigte die Kommission die 118 Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums innerhalb von 20 Monaten nach Vorlage des ersten EPLR (April 2014 bis Dezember 2015) und schnitt damit im Vergleich zu den 94 EPLR für den Programmplanungszeitraum 2007-2013, die sie innerhalb von 24 Monaten (Dezember 2006 bis Dezember 2008) genehmigte, gut ab 54. Trotz der unternommenen Bemühungen begann die Umsetzung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums nicht früher als im vorangegangenen Zeitraum 85. Diese Bemühungen bewirkten nicht, dass die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums früher genehmigt wurden als im vorangegangenen Zeitraum (siehe Abbildung 7).
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GD AGRI, "Rural Development in the European Union - Statistical and economic information 2007 and 2008" (Absatz 2.2.2 und Absatz 2.4.2) sowie Datenbank SFC 2007.
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Abbildung 7 - Gesamter Zeitrahmen ab dem Legislativvorschlag der Kommission bis zur Genehmigung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums - Vergleich der Zeiträume 2007-2013 und 2014-2020 Erste EPLREinreichung Vorschlag der Kommission



2004 Programmplanungszeitraum 2007-2013



Veröffentlichung der Durchführungsverordnung



Veröffentlichung der Verordnung des Rates



2005 ELER-Verordnung



(1)



Letzte EPLRAnnahme



2006



2007



2008



Durchführungsverordnungen (2) Annahmezeitraum EPLR (3)



Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen und ELER-Verordnung Programmplanungszeitraum 2014-2020



(1)



Durchführungs verordnungen (2)



Annahmezeitraum PV (3)



Annahmezeitraum EPLR (3)



2011



2012



2013



2014



2015



(1) Vom Vorschlag der Kommission bis zur Verabschiedung. (2) Von der Verabschiedung der EG-/EU-Verordnung bis zur Verabschiedung der Durchführungsverordnung. (3) Zeitraum von der Einreichung der ersten Partnerschaftsvereinbarung/des ersten EPLR bis zur Annahme der letzten PV/des letzten EPLR.



Quelle: Europäischer Rechnungshof.



86. Aufgrund der späten Verabschiedung konnten die nationalen Behörden mit der Umsetzung der meisten Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums nicht vor Mitte 2015 beginnen (nur 37 % der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums wurden bis Ende Juni 2015 genehmigt). Die Kommission genehmigte 20 % der EPLR im November und Dezember 2015, weshalb die Umsetzung mehrerer EPLR erst 2016 begann, im dritten Jahr des Programmplanungszeitraums. 87. Kein Mitgliedstaat machte 2014 Ausgaben geltend 55, und die gesamten kumulierten ELER-Ausgaben, die 2015 56 und 2016 57 gemeldet wurden, machten 3,8 % bzw. 10,2 % des Finanzplans für 2014-2020 aus. Das bedeutet, dass ungefähr 90 % der im ELER-Finanzplan



55



COM(2016) 181 final "Achter Finanzbericht ELER - Haushaltsjahr 2014".
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COM(2016) 632 final "Neunter Finanzbericht ELER - Haushaltsjahr 2015".
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Vierteljährliche Ausgabenerklärungen, die die Mitgliedstaaten per SFC2014 bis zum Q3-2016 eingereicht haben.
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vorgesehenen Ausgaben Anfang 2017 noch nicht getätigt worden waren. Diese Zahl ist höher als im vorangegangenen Programmplanungszeitraum 2007-2013, als Anfang 2010 83 % der Ausgaben noch nicht getätigt worden waren. Ebenso wie im vorangegangenen Programmplanungszeitraum wird dieser späte Start dazu führen, dass sich die Ausgaben vor allem auf die zweite Hälfte des Programmplanungszeitraums konzentrieren werden. 88. Wird der größte Teil eines Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums in der zweiten Hälfte des Programmplanungszeitraums durchgeführt, so erhöht sich das Risiko, dass übermäßiges Gewicht auf die Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel bis zum Ende des Programmplanungszeitraums gelegt wird 58. Verzögerungen bei Programmstarts sind immer wiederkehrende Probleme 89. Verzögerungen bei der Umsetzung von Programmen im Rahmen der mehrjährigen Finanzrahmen sind wiederkehrende Probleme, die der Hof bereits in der Vergangenheit in vielen Politikbereichen festgestellt hat. 90. In seinem Themenpapier 59 zur Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 weist der Hof auf zwei zentrale Risiken hin, die aufgrund dieser Situation entstehen: •



"In den nächsten Jahren wird es erneut zu einer Anhäufung von Mittelbindungen und



zu Zahlungsrückständen kommen, da es einigen Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bereiten wird, die verfügbaren Mittel bis 2020 - oder sogar bis 2023, wenn die Förderfähigkeit im Rahmen der Ausgabenprogramme 2014-2020 endet - in Anspruch zu nehmen. […] •



Die Kommission wird wenig Gelegenheit haben, aus faktengestützten Bewertungen



Lehren hinsichtlich der Ausgestaltung, Durchführung und Ergebnisse der EU58



Zwar können Ausgaben förderfähig sein, wenn sie bis Dezember 2023 getätigt werden, die entsprechenden Mittelbindungen dürfen aber nur während des Programmplanungszeitraums vorgenommen werden, d. h. bis Dezember 2020.
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Themenpapier des Europäischen Rechnungshofs: "Der Haushalt der EU: Zeit für eine Reform?", 2016.
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Ausgabenprogramme des MFR 2014-2020 zu ziehen, bevor sie Ende 2017 ihren Vorschlag für den MFR nach 2020 vorlegen muss 60." 91. Zur Bewältigung dieser Risiken empfiehlt der Hof, die langfristige Strategie und Politikgestaltung auf den Haushaltszyklus abzustimmen und vor der Festlegung eines neuen langfristigen Haushaltsrahmens eine umfassende Überprüfung der Ausgaben vorzunehmen. 92. Diese Vorschläge könnten bei der Vorbereitung der zukünftigen Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums hilfreich sein. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 93. Die Politik der EU zur Entwicklung des ländlichen Raums zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu steigern, die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und den Klimaschutz zu gewährleisten und eine ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften zu erreichen, was auch die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen einschließt. Die EU plant für den Zeitraum 2014-2020 Ausgaben in Höhe von fast 100 Milliarden Euro, ist allerdings mit der Umsetzung im Rückstand (siehe Ziffern 86-87). 94. Der ELER leistet finanzielle Unterstützung für Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten über nationale oder regionale Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums umgesetzt werden, welche von den Mitgliedstaaten erstellt und von der Kommission genehmigt werden. 95. Ein Ziel des strategischen Rahmens der EU für 2014-2020 war eine stärkere Konzentration auf Ergebnisse. Bei den Bemühungen zur Erreichung dieses Ziels stellte sich jedoch das anhaltende Problem, dass die Planung für einen neuen Programmplanungszeitraum beginnt, bevor adäquate relevante Daten zu Ausgaben und Ergebnissen aus den vorangegangenen Zeiträumen zur Verfügung stehen.
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Ebenda.
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96. Der Hof prüfte, ob der neue Rechtsrahmen für 2014-2020 der stärkeren Fokussierung auf Leistung gerecht wird und ob das neue Programmplanungsverfahren qualitativ hochwertige Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums, die potenziell zu besseren Ergebnissen beitragen, ermöglichte und hervorbrachte. Obwohl der strategische Rahmen darauf abzielte, den ergebnisorientierten Ansatz zu fördern, sind die genehmigten Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums lang und komplex. Sie weisen Mängel auf, die es erschweren werden, das ehrgeizige Ziel einer stärkeren Konzentration auf Leistung und Ergebnisse zu erreichen. 97. Zudem wurde geprüft, ob das Programmplanungsverfahren für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums für 2014-2020 in einer Weise durchgeführt wurde, die es ermöglichte, früher als in den vorangegangenen Zeiträumen mit der Umsetzung der EPLR zu beginnen und dadurch die negativen Folgen eines verzögerten Beginns zu vermeiden. 98. Der Hof stellte fest, dass sich der Beginn der Umsetzung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums trotz der Bemühungen der Kommission ähnlich wie im vorangegangenen Programmplanungszyklus verzögerte und dass in den ersten drei Jahren weniger geplante Ausgaben ausgeführt waren als im vorangegangenen Zeitraum. 99. Die GAP nach 2020 wird derzeit auf politischer Ebene debattiert, und zu diesem Zeitpunkt ist ihre genaue künftige Ausgestaltung noch unklar. Die Empfehlungen des Hofes basieren auf der Annahme, dass eine zukünftige Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums ein erhebliches Maß an Kontinuität gegenüber dem aktuellen Rahmen bewahren wird. Das Konzept des Programmplanungsrahmens für 2014-2020 war ehrgeiziger, die Umsetzung jedoch mit erheblichen Mängeln verbunden 100. Das Ziel der Zusammenführung des ELER mit anderen ESI-Fonds war die Erhöhung der thematischen Konzentration der EU-Ausgaben, indem sichergestellt wird, dass die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums einen deutlichen Beitrag zu den Prioritäten der Strategie Europa 2020 leisten. Gleichzeitig sollten aber auch Koordinierung, Komplementarität und Synergien zwischen den Programmen gefördert werden. Dies hat zwar dazu geführt, dass die EPLR mit strategischen Dokumenten wie den
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Partnerschaftsvereinbarungen in Einklang standen, in der Praxis ist jedoch der Beitrag der EPLR wegen der komplexen Beziehungen zwischen den verschiedenen Programmplanungsdokumenten schwer zu beurteilen. Komplementarität, Synergien und Koordinierung zwischen den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums und den Programmen anderer ESI-Fonds sind nicht zufriedenstellend entwickelt worden (siehe Ziffern 17-29). Empfehlung 1: Um bei der Vorbereitung des Programmplanungszeitraums nach 2020 Leistung und Ergebnisse stärker in den Mittelpunkt zu rücken, die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums und andere Programmen stärker aufeinander abzustimmen und die Bewertung des Beitrags der EPLR zu den strategischen Zielen zu verbessern, a) sollte die Kommission sicherstellen, dass ihre politischen Vorschläge zur Weiterentwicklung der Anforderungen in Bezug auf die Kohärenz zwischen einzelnen Programmen beitragen; b) sollten die Mitgliedstaaten spezifizieren, wie Mechanismen zur Förderung von Koordinierung, Komplementarität und Synergien im Rahmen der EU-Vorschriften umgesetzt und weiterverfolgt werden und wie darüber Bericht erstattet wird. Zieldatum für die Umsetzung: Ende 2020 für Buchstabe a und Ende 2022 für Buchstabe b.



101. Obwohl die Kommission sich bemüht hat, bei der in den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums präsentierten Menge an Informationen Maß zu halten, hatten die vom Hof geprüften Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums einen großen Umfang und mussten die nationalen Behörden einen erheblichen Verwaltungsaufwand betreiben, um die weitreichenden neuen inhaltlichen Anforderungen zu bewältigen. 102. Das Hauptziel, spezifische territoriale Bedürfnisse besser zu decken und die Verbindungen zwischen ermittelten Bedürfnissen und ausgewählten Fördermaßnahmen besser aufzuzeigen, wird jedoch nicht erreicht (siehe Ziffern 30-41).



52 Empfehlung 2: Um Strategien zur Entwicklung des ländlichen Raums zu vereinfachen und ihren Nutzen zu erhöhen und gleichzeitig das Programmplanungsverfahren überschaubar und effizient zu gestalten, sollte die Kommission die Ausgestaltung der Programmplanungsdokumente im Hinblick auf inhaltliche Vereinfachung und eine Verringerung der Zahl der Anforderungen für den Programmplanungszeitraum nach 2020 überprüfen. Insbesondere sollte sie die Struktur der Programmplanungsdokumente auf die Elemente und Optionen begrenzen, die für eine korrekte Planung, Umsetzung und Überwachung der Ausgaben für die Entwicklung des ländlichen Raums unentbehrlich sind. Zieldatum für die Umsetzung: Ende 2020.



Das Potenzial des neuen Leistungsrahmens hinsichtlich einer stärkeren Konzentration auf Leistung und Ergebnisse ist begrenzt 103. Das CMES hat das Potenzial für eine verbesserte Begleitung der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums, indem es den Teufelskreis zu durchbrechen hilft, wonach die Inhalte neuer Programme festgelegt werden, ohne dass rechtzeitig Informationen zu den Ergebnissen aus den vorangegangenen Zeiträumen vorliegen. Das Fehlen angemessener Bewertungen der Qualität der Datensammlung sowie Mängel bei der Auswahl von Indikatoren und die Tatsache, dass die meisten Ergebnisindikatoren nicht der Definition eines Ergebnisindikators entsprechen, schränken die Messung der Ergebnisse der Politik und ihres Beitrags zur Strategie Europa 2020 jedoch erheblich ein (siehe Ziffern 42-52). 104. Die Bezeichnung "leistungsgebundene Reserve" ist unzutreffend, da die für die Leistungsüberprüfung verwendeten Indikatoren nicht die Ergebnisse der Politik messen, sondern ausdrücklich auf die Messung der Ausgaben und direkten Outputs ausgerichtet sind. Aufgrund dieser Tatsache liefert der Leistungsrahmen keine Informationen über die Ziele und erwarteten Ergebnisse der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums. Darüber hinaus bestätigte die Prüfung des Hofes das inhärente Risiko, dass im Rahmen von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums wenig anspruchsvolle Etappenziele und Ziele festgelegt werden, um im Falle unzureichender Leistung mögliche Sanktionen zu vermeiden. Wenn relevante Etappenziele nicht erreicht werden, ist die leistungsgebundene
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Reserve ohnehin nicht verloren, da sie auf andere Prioritäten umverteilt werden kann, und potenzielle finanzielle Sanktionen basieren nicht auf Ergebnisindikatoren (siehe Ziffern 5363). Empfehlung 3: Die Kommission sollte in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die erweiterte jährliche Berichterstattung über die Durchführung im Jahr 2019 klare und umfassende Informationen zu den Ergebnissen der Programme liefert und dass die erforderlichen Antworten auf gemeinsame Bewertungsfragen eine bessere Grundlage für den nächsten Programmplanungszeitraum bilden. Zieldatum für die Umsetzung: Ende 2018.



Empfehlung 4: Bei der Vorbereitung des Programmplanungszeitraums nach 2020 sollte die Kommission die verschiedenen Arten von Indikatoren genauer definieren, um über einen gemeinsamen Satz ergebnisorientierter Indikatoren zu verfügen, die sich besser für die Bewertung von Ergebnissen und Auswirkungen der Interventionen auf dem Gebiet der Entwicklung des ländlichen Raums eignen. Sie könnte in diesem Prozess von den Erfahrungen und Lösungen profitieren, die andere internationale Organisationen (z. B. die WHO, die Weltbank und die OECD) bereits entwickelt haben, um Leistung und Ergebnisse in den Mittelpunkt zu rücken. Die Kommission sollte außerdem die Zusammenarbeit und das Networking in den Mitgliedstaaten fördern und erleichtern, um auf nationaler Ebene entwickelte bewährte Verfahren zur Messung von Leistung zu verbreiten. Zieldatum für die Umsetzung: Ende 2019.



Empfehlung 5: Für den Programmplanungszeitraum nach 2020 sollte die Kommission die Erfahrungen mit der Umsetzung des derzeitigen Systems überprüfen und Bilanz ziehen. Dabei sollte sie Folgendes betrachten:



54



1) die Auswirkungen der leistungsgebundenen Reserve; 2) die Angemessenheit der Ergebnisindikatoren, die für den Zugang zur leistungsgebundenen Reserve verwendet werden; 3) die Anwendung finanzieller Sanktionen als Reaktion auf unzureichende Leistungen. Zieldatum für die Umsetzung: Ende 2020.



Das Programmplanungsverfahren erforderte aufseiten der Kommission und der Mitgliedstaaten bedeutende Anstrengungen, die Umsetzung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums lief jedoch langsamer an als im vorangegangenen Zeitraum 105. Die Programmplanung für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums ist ein mehrstufiger Prozess, bei dem die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums den letzten Schritt darstellen. Die Mittelzuweisung pro Mitgliedstaat und der strategische Rechtsrahmen werden noch vor der Ausarbeitung der Programme vom Europäischen Parlament und vom Rat festgelegt. Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums sollten daher eher als Werkzeuge zur Abstimmung der nationalen und europäischen Perspektiven angesehen werden denn als Dokumente, die den Prozess des Aufbaus nationaler Strategien zur Entwicklung des ländlichen Raums von Grund auf einleiten (siehe Ziffern 64-65). 106. Trotz der eher begrenzten Rolle der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums in dem vorstehend beschriebenen mehrstufigen Prozess waren die Ausarbeitung und Genehmigung aller Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums für die Kommission und die Mitgliedstaaten mit einem bedeutenden Verwaltungsaufwand verbunden. Eine lange Verzögerung bei der Verabschiedung des Rechtsrahmens (Dezember 2013) wirkte sich auf den Zeitrahmen für die Einreichung und Genehmigung der Programmplanungsdokumente aus; zusammen mit komplexen inhaltlichen Anforderungen an die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums hatte dies zur Folge, dass Programme genehmigt und neue Programme umgesetzt wurden, nachdem der Programmplanungszeitraum bereits begonnen hatte (siehe Ziffern 66-74).
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107. Insgesamt genehmigte die Kommission innerhalb von 20 Monaten (April 2014 bis Dezember 2015) 118 Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums und schnitt damit im Vergleich zu den 94 EPLR für den Programmplanungszeitraum 2007-2013, die sie innerhalb von 24 Monaten genehmigte, gut ab. Trotz der unternommenen Bemühungen wurden die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums jedoch später als im vorangegangenen Programmplanungszeitraum genehmigt, und die Umsetzung der Mehrzahl von ihnen begann nicht vor Mitte 2015, bei einigen sogar erst 2016 (siehe Ziffern 75-84). 108. Als Folge davon waren ungefähr 90 % der im ELER-Finanzplan vorgesehenen Ausgaben Anfang 2017 (viertes Jahr des Programmplanungszeitraums) noch nicht getätigt worden, während die entsprechende Zahl im vorangegangenen Zeitraum 83 % betrug. Dadurch ergibt sich ein Risiko für die vollständige Umsetzung des Finanzplans sowie eine Konzentration auf Absorption, was den von der Kommission unterstützten ergebnisorientierten Ansatz untergräbt (siehe Ziffern 85-88). 109. Verzögerungen bei der Umsetzung von Programmen im Rahmen der mehrjährigen Finanzrahmen sind allgemeine und immer wiederkehrende Probleme, die das Risiko erhöhen, dass übermäßiges Gewicht auf Absorption gelegt und ein neuer MFR geplant wird, bevor die Ergebnisse der EU-Ausgaben aus dem vorangegangenen MFR vorliegen (siehe Ziffern 89-92). Empfehlung 6: Das Parlament, der Rat und die Kommission sollten in Erwägung ziehen, die langfristige Strategie und Politikgestaltung auf den Haushaltszyklus abzustimmen und vor der Festlegung eines neuen langfristigen Haushaltsrahmens eine umfassende Überprüfung der Ausgaben vorzunehmen. Damit Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums zu Beginn des nächsten Programmplanungszeitraums genehmigt werden können, sollte die Kommission ihre Legislativvorschläge für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums nach 2020 rechtzeitig vorlegen. Zieldatum für die Umsetzung durch die Kommission: Ende 2018.
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Dieser Bericht wurde von Kammer I unter Vorsitz von Herrn Phil WYNN OWEN, Mitglied des Rechnungshofs, in ihrer Sitzung vom 27. September 2017 in Luxemburg angenommen. Für den Rechnungshof



Klaus-Heiner LEHNE Präsident



1



ANHANG I Die sechs Prioritäten und 18 Schwerpunktbereiche der EU für die Entwicklung des ländlichen Raums In Artikel 5 der ELER-Verordnung werden die sechs Prioritäten der EU für die Entwicklung des ländlichen Raums, aufgeschlüsselt in 18 Schwerpunktbereiche, definiert: "1. Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: a) Förderung der Innovation, der Zusammenarbeit und des Aufbaus der Wissensbasis in ländlichen Gebieten; b) Stärkung der Verbindungen zwischen Landwirtschaft, Nahrungsmittelerzeugung und Forstwirtschaft sowie Forschung und Innovation, unter anderem zu dem Zweck eines besseren Umweltmanagements und einer besseren Umweltleistung; c) Förderung des lebenslangen Lernens und der beruflichen Bildung in der Land- und Forstwirtschaft. 2. Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft in allen Regionen und Förderung innovativer landwirtschaftlicher Techniken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: a)



Verbesserung



der



Wirtschaftsleistung



aller



landwirtschaftlichen



Betriebe,



Unterstützung der Betriebsumstrukturierung und -modernisierung insbesondere mit Blick auf die Erhöhung der Marktbeteiligung und -orientierung sowie der landwirtschaftlichen Diversifizierung; b) Erleichterung des Zugangs angemessen qualifizierter Landwirte zum Agrarsektor und insbesondere des Generationswechsels.
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3. Förderung einer Organisation der Nahrungsmittelkette, einschließlich der Verarbeitung und Vermarktung von Agrarerzeugnissen, des Tierschutzes und des Risikomanagements in der Landwirtschaft mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: a) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger durch ihre bessere Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette durch Qualitätsregelungen, die Erhöhung der Wertschöpfung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die Absatzförderung auf lokalen Märkten und kurze Versorgungswege, Erzeugergemeinschaften und organisationen und Branchenverbände; b) Unterstützung



der



Risikovorsorge



und



des



Risikomanagements



in



den



landwirtschaftlichen Betrieben. 4. Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: a) Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt, auch in Natura-2000-Gebieten und in Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligt sind, der Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert, sowie des Zustands der europäischen Landschaften; b) Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich des Umgangs mit Düngemitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln; c) Verhinderung der Bodenerosion und Verbesserung der Bodenbewirtschaftung. 5. Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Nahrungsmittel- und Forstsektors beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: a) Effizienzsteigerung bei der Wassernutzung in der Landwirtschaft; b) Effizienzsteigerung bei der Energienutzung in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelverarbeitung; c) Erleichterung der Versorgung mit und stärkere Nutzung von erneuerbaren Energien, Nebenerzeugnissen, Abfällen und Rückständen und anderen Ausgangserzeugnissen außer Lebensmitteln für die Biowirtschaft; d) Verringerung der aus der Landwirtschaft stammenden Treibhausgas- und Ammoniakemissionen;
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e) Förderung der Kohlenstoff-Speicherung und -Bindung in der Land- und Forstwirtschaft. 6. Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: a) Erleichterung der Diversifizierung, Gründung und Entwicklung von kleinen Unternehmen und Schaffung von Arbeitsplätzen; b) Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten; c) Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), ihres Einsatzes und ihrer Qualität in ländlichen Gebieten."
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ANHANG II Die 11 thematischen Ziele der ESI-Fonds Artikel 9 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen: "Um zu der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und den fondsspezifischen Aufgaben gemäß ihren auf die Verträge gestützten Zielvorgaben, einschließlich des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, beizutragen, werden aus jedem ESI-Fonds die folgenden thematischen Ziele unterstützt: 1. Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation; 2. Verbesserung der Barrierefreiheit sowie der Nutzung und Qualität von IKT; 3. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, des Agrarsektors (beim ELER) und des Fischerei- und Aquakultursektors (beim EMFF); 4. Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft; 5. Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der Risikoprävention und des Risikomanagements; 6. Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz; 7. Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen; 8. Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte; 9. Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung; 10. Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen;
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11. Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und Interessenträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung." Artikel 5 der ELER-Verordnung: Die "Prioritäten müssen den übergreifenden Zielsetzungen -



Innovation,



-



Umweltschutz,



-



Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen Rechnung tragen."



1 ANHANG III Zusammenfassender Vergleich des wesentlichen Inhalts der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums für 2007-2013 und 2014-2020 Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum 2007-2013: Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 Anm.: Die Zahlen beziehen sich auf die Absätze in Anhang II.



2014-2020: Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 808/2014 Anm.: Die Zahlen beziehen sich auf die Absätze in Anhang I. In Fettdruck: neue Elemente im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum.



3.1 SWOT-Analyse



3. Ex-ante-Bewertung



3.2 Gewählte Strategie - Analyse von Stärken und Schwächen



4. Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, SWOT) und Ermittlung der Bedürfnisse



3.3 Ex-ante-Bewertung, die u. a. den mittel- und langfristigen Bedarf ermittelt



5. Beschreibung der Strategie



3.4 Auswirkungen der während des vorangegangenen Programmplanungszeitraums für die ländliche Entwicklung zugeteilten Finanzmittel auf dasselbe Programmgebiet



6. Prüfung von Ex-ante-Konditionalitäten



4. Begründung der gewählten Prioritäten



7. Beschreibung des Leistungsrahmens



5. Beschreibung der vorgeschlagenen Maßnahmen, einschließlich für Investitionsmaßnahmen des Nachweises, dass Beihilfen auf klar definierte Ziele ausgerichtet sind, die den identifizierten Bedürfnissen der betreffenden Gebiete Rechnung tragen



8. Beschreibung der ausgewählten Maßnahmen, einschließlich ihres Beitrags zu Schwerpunktbereichen, Grundregeln für die Festlegung von Auswahlkriterien, Beschreibung der Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit



6. Finanzierungsplan: Jährliche Beteiligung des ELER und Aufschlüsselung nach Schwerpunkten



9. Bewertungsplan



7. Indikative Mittelaufteilung, aufgeschlüsselt nach Maßnahmen (in Euro, gesamter Zeitraum)



10. Finanzierungsplan: jährliche ELER-Beteiligung und Beteiligungssatz des ELER für alle Maßnahmen, aufgeschlüsselt nach Arten von Regionen



10. Angaben zur Komplementarität mit den im Rahmen von anderen Instrumenten der gemeinsamen Agrarpolitik und der Kohäsionspolitik finanzierten Maßnahmen



11. Indikatorplan



12.1 Beschreibung der Begleitungs- und Bewertungssysteme, erstellt anhand der Liste der gemeinsamen Output-, Ergebnis-, Basis- und Wirkungsindikatoren aus Anhang VIII der Verordnung und zusätzlicher Indikatoren, die die besonderen nationalen und/oder regionalen Bedürfnisse widerspiegeln



14. Informationen zur Komplementarität mit anderen Unionsinstrumenten, insbesondere mit den ESI-Fonds und Säule 1



18. Ex-ante-Bewertung der Überprüfbarkeit, der Kontrollierbarkeit und des Fehlerrisikos



ANTWORTEN DER KOMMISSION AUF DEN SONDERBERICHT DES EUROPÄISCHEN RECHNUNGSHOFS „PROGRAMMPLANUNG ZUR ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS: GEFRAGT SIND WENIGER KOMPLEXITÄT UND EIN STÄRKERER FOKUS AUF ERGEBNISSE“ ZUSAMMENFASSUNG III. Die neuen, mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 eingeführten Elemente, denen Bemerkungen u. a. des Europäischen Rechnungshofs zugrunde lagen, bieten „eine solide Grundlage für die künftige Berichterstattung über Ergebnisse und Auswirkungen“. Dadurch konnte die Kommission den Schwerpunkt stärker auf Ergebnisse legen und gleichzeitig weitere Schritte zur Verbesserung der Absorption und der Einhaltung der Rechtsvorschriften einleiten (z. B. durch Konzentration auf Ausgaben in Bereichen mit eindeutigem EU-Mehrwert, die Bereitstellung nützlicher Leistungsinformationen und die Fortsetzung ihrer Bemühungen um eine weitere Vereinfachung auf der Ebene der Kommission und der Mitgliedstaaten). IV. Die Kommission ist der Ansicht, dass große Anstrengungen unternommen wurden, um den mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 um Elemente zu bereichern, die „eine solide Grundlage für die künftige Berichterstattung über Ergebnisse und Auswirkungen“ bieten. Dadurch konnte die Kommission den Schwerpunkt stärker auf Ergebnisse legen und gleichzeitig weitere Schritte zur Verbesserung der Absorption und der Einhaltung der Rechtsvorschriften einleiten. Die Kommission ist ferner der Auffassung, dass dieser stärkere Fokus auf Leistungen und Ergebnisse wahrscheinlich zu besseren Ergebnissen beitragen wird. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen und Formate der beiden Zeiträume ist es schwierig, die Länge der Programme zu vergleichen. V. Ausgehend davon, wie spät die Rechtsvorschriften angenommen wurden, kommt die Umsetzung im aktuellen Programmplanungszeitraum gut voran. VI. a) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung teilweise zu und stellt fest, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Lage ist, konkrete Zusagen in Bezug auf Legislativvorschläge für die Zeit nach 2020 zu machen. Die Kommission verpflichtet sich jedoch, Möglichkeiten zu prüfen, wie die Kohärenz zwischen einzelnen Programmen bei der Erarbeitung künftiger Legislativvorschläge weiter verbessert werden kann. b) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zwar zu, ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, konkrete Zusagen in Bezug auf Legislativvorschläge für die Zeit nach 2020 zu machen. Die Kommission verpflichtet sich jedoch zu prüfen, wie die Struktur und das Anforderungsniveau der Programmplanungsdokumente so weit wie möglich vereinfacht werden können. Diesbezügliche Überlegungen wurden bereits im Vorfeld der Erarbeitung der Mitteilung der Kommission zur Modernisierung und Vereinfachung der GAP eingeleitet. c) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. d) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung teilweise zu. Die Kommission ist zwar zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, konkrete Zusagen in Bezug auf Legislativvorschläge für die Zeit nach 2020 zu machen, verpflichtet sich jedoch zu prüfen, wie die Leistungen der GAP insgesamt besser gemessen werden können. Diesbezügliche Überlegungen wurden bereits im Vorfeld der Erarbeitung der Mitteilung der Kommission zur Modernisierung und Vereinfachung der GAP eingeleitet.
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e) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. f) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung teilweise zu, sofern der politische Prozess planmäßig verläuft. VII. Soweit es sie selbst betrifft, stimmt die Kommission der Empfehlung zu und ist der Ansicht, dass sie diese bereits umsetzt. Mit dem im März 2017 veröffentlichten Weißbuch der Kommission zur Zukunft Europas wurde eine Debatte über die Entwicklung Europas bis zum Jahr 2025 angestoßen, einschließlich des finanziellen Ausblicks für Europa, der im Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen vom 28. Juni 2017 detailliert dargelegt wurde. Der politische Prozess wird durch eine Überprüfung der Effizienz, der Wirksamkeit und des EU-Mehrwerts der Ausgabenprogramme ergänzt. Dies wird die Erarbeitung der nächsten Generation von Fonds und die Modernisierung des EU-Haushalts unterstützen. EINLEITUNG 8. Die Partnerschaftsvereinbarungen enthalten nationale Strategien für die Erreichung der EU-Ziele durch die Programmplanung der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds. 9. Die Umsetzung der Finanzierungsprogramme.



Strategie



Europa



2020



ist



nicht



das



einzige



Ziel



der



10. Die neuen, mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 eingeführten Elemente, denen Bemerkungen u. a. des Europäischen Rechnungshofs zugrunde lagen, bieten „eine solide Grundlage für die künftige Berichterstattung über Ergebnisse und Auswirkungen“. Dadurch konnte die Kommission den Schwerpunkt stärker auf Ergebnisse legen und gleichzeitig weitere Schritte zur Verbesserung der Absorption und der Einhaltung der Rechtsvorschriften einleiten (z. B. durch Konzentration auf Ausgaben in Bereichen mit eindeutigem EU-Mehrwert, die Bereitstellung nützlicher Leistungsinformationen und die Fortsetzung ihrer Bemühungen um eine weitere Vereinfachung auf der Ebene der Kommission und der Mitgliedstaaten). Der Gemeinsame Begleitungs- und Bewertungsrahmen der GAP wurde im Vorfeld des Programmplanungszeitraums 2014-2020 entwickelt und mit den Mitgliedstaaten als gemeinsame Plattform zur Fokussierung auf die Fortschritte der Programme bei der Erreichung der vorgesehenen Ziele sowie die entsprechende Berichterstattung vereinbart. Er umfasst Ziele, Indikatoren, Vorgaben und Meilensteine, die in den Programmen der Mitgliedstaaten zu verwenden sind. 11. Wie der Hof in Ziffer 18 einräumt, baute der verordnungsrechtliche Rahmen für den Zeitraum 2014-2020 auf Erfahrungen aus den vorangegangenen Programmplanungszeiträumen auf und trug mehreren Empfehlungen des Hofes Rechnung. Darüber hinaus wurde mit entsprechenden Studien, Audit- und Evaluierungsmaßnahmen, die während des gesamten vorangegangenen Programmplanungszeitraums durchgeführt worden waren, sichergestellt, dass sachdienliche Informationen über die Durchführung der Programme eingeholt wurden. Kasten 1 – Mangelnde Verfügbarkeit von relevanten Informationen bei der Planung für einen neuen Zeitraum Erster Absatz: Wie die Kommission bereits in ihrer Antwort zu Ziffer 11 darlegte, wurden die im Synthesebericht zur Ex-post-Bewertung der Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum für den Programmplanungszeitraum 2000-2006 enthaltenen Informationen sowie die im gesamten vorangegangenen Programmplanungszeitraum durchgeführten Prüfungsmaßnahmen ebenfalls berücksichtigt. Zweiter Absatz: Die Bewertungsergebnisse wurden im Programmplanungszeitraum 2007-2013 kontinuierlich bereitgestellt („laufende Bewertung“).
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Obwohl der Synthesebericht zur Ex-post-Bewertung der Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum für den Programmplanungszeitraum 2000-2006 im Februar 2012 fertiggestellt wurde, hatte die Kommission rechtzeitig Zugriff auf die in den Entwürfen enthaltenen Informationen. BEMERKUNGEN 17. Die Partnerschaftsvereinbarungen sollten ebenfalls das Erreichen von fondsspezifischen Zielen gemäß den auf die Verträge gestützten Zielvorgaben der Fonds ermöglichen. 18. Die Kommission nimmt die Einschätzung des Hofs, dass der verordnungsrechtliche Rahmen für den Zeitraum 2014-2020 auf Erfahrungen aus den vorangegangenen Programmplanungszeiträumen aufbaut, zur Kenntnis. 19. Erster Aufzählungspunkt: Im der Fall der Entwicklung des ländlichen Raums ist die „verstärkte Interventionslogik“ auch das Ergebnis einer besseren Präzisierung der spezifischen Ziele der Politik (Schwerpunktbereiche) und des Erfordernisses, Vorgaben für diese Ziele aufzustellen. Auch eine größere Flexibilität hinsichtlich der Art und Weise, in der Maßnahmen angesichts ihres Mehrzweckcharakters programmiert werden können, hat dazu beitragen, dass die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums stärker ergebnisorientiert sind. Gemeinsame Antwort zu den Ziffern 20 und 21. Ausgehend von den auf die Verträge gestützten Zielen der GAP spiegeln die sechs Prioritäten der EU für die Entwicklung des ländlichen Raums und die jeweiligen Schwerpunktbereiche die maßgeblichen thematischen Ziele des Gemeinsamen Strategischen Rahmens vor dem Hintergrund der ELER-spezifischen Ziele wider. Dies steht mit den Grundsätzen (Erwägungsgrund 20) und Bestimmungen (Artikel 9) der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen vollständig im Einklang. Folglich besteht eine klar ersichtliche Verbindung zwischen den Prioritäten für die Entwicklung des ländlichen Raums und den thematischen Zielen der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen. 22. Die Partnerschaftsvereinbarungen und die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums werden mit der erforderlichen Detailtiefe erarbeitet. Die Kohärenz zwischen Partnerschaftsvereinbarungen und Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums insgesamt ist das Ergebnis einer abgestimmten Strategieplanung der nationalen/regionalen Behörden, die eng mit den Kommissionsdienststellen zusammenarbeiten, und eines intensiven Austauschs und von Koordinierungsbemühungen auf verschiedenen Ebenen. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Kohärenz problemlos sicherzustellen war. Zweiter Gedankenstrich: Diese Kohärenz ist das Ergebnis intensiver Verhandlungen zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten. 23. Der finanzielle und materielle Beitrag der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums zu jedem der (relevanten) thematischen Ziele ist in den Partnerschaftsvereinbarungen beschrieben. Diese Beiträge spiegeln die kumulativen Werte der einschlägigen Indikatoren aller Schwerpunktbereiche, die jedem thematischen Ziel zugeordnet werden, wider und lassen sich daher problemlos quantifizieren. Die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums sind Instrumente zur Erreichung der Ziele von Prioritäten und Schwerpunktbereichen. Aufgrund ihres Mehrzweckcharakters ist es nicht möglich, vorab einen direkten individuellen Bezug zwischen Maßnahmen und thematischen Zielen festzulegen. Sobald jedoch die Maßnahmen im Ergebnis der Programmplanung den Schwerpunktbereichen zugeordnet sind, wird ein solcher Bezug klar ersichtlich.
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24. Die Indikatoren für die Entwicklung des ländlichen Raums werden für jedes relevante thematische Ziel quantifiziert und gehen aus den Partnerschaftsvereinbarungen hervor (siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 23). Die Bewertung des Beitrags der Entwicklung des ländlichen Raums und anderer Ausgabeninstrumente der Union zur Strategie Europa 2020 insgesamt ist eine Sache der Evaluierung. Kasten 2 – Ein Beispiel aus Maßnahme 4 – Materielle Investitionen Zweiter Absatz: Die Maßnahme ist ordnungsgemäß auf die vier Prioritäten ausgerichtet, zu denen sie einen Beitrag leisten soll. Der finanzielle Beitrag der Maßnahme zu den Schwerpunktbereichen, in denen eine Programmierung erfolgt ist, ist bekannt. Die Aufstellung von Finanzplänen für Teilmaßnahmen wäre äußerst komplex und nur mit hohem Aufwand zu verwalten. Dritter Absatz: Um die von den Prioritäten und Schwerpunktbereichen untermauerten politischen Ziele zu erreichen, sind verschiedene Arten von Interventionen (also Maßnahmen) erforderlich. Wenngleich dies unerlässlich ist, um die Wirksamkeit der Politik zu gewährleisten, hat dieses Vorgehen keine komplexen Kombinationen pro Priorität/Schwerpunktbereich zur Folge. 27. Das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums für Kampanien (IT) ist ein gutes Beispiel dafür, wie die auf der Ebene der Partnerschaftsvereinbarung getroffenen Vorkehrungen zur Sicherung der Koordinierung zwischen den ESI-Fonds im Fall der Breitbandnetze auf Programmebene operationell konkret benannt wurden (siehe Antwort zu Kasten 3, erster Gedankenstrich). Ähnliche Vorkehrungen wurden in Irland getroffen. Es gibt Anhaltspunkte für die Komplementarität und für Synergien der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums mit anderen ESI-Fonds, der Förderung im Rahmen der ersten Säule oder anderen öffentlichen Instrumenten: Zum Beispiel haben mehrere Mitgliedstaaten auf Verwaltungsebene nationale Koordinierungsstrukturen eingerichtet und ermöglichen eine gegenseitige Mitwirkung in den Überwachungsausschüssen (DK, IE, UK/EN). 28. Die Kommission fördert aktiv die Sicherstellung von Komplementarität und Synergien bei der Verwendung der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds; die Umsetzungsentscheidungen fallen jedoch in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Einige von ihnen haben sich für eine Abgrenzung zwischen Fonds entschieden, um eine potenzielle Doppelfinanzierung zu vermeiden. Kasten 3 – Beispiel für Informationen über Komplementarität, die entweder zu allgemein gehalten oder auf Abgrenzung beschränkt waren Erster Absatz: Erster Gedankenstrich: Für das thematische Ziel 2 ist in der Partnerschaftsvereinbarung vorgesehen, dass mithilfe des ELER in Verbindung mit dem EFRE und in Abstimmung mit nationalen und/oder regionalen Fonds in den jeweiligen Gebieten für die notwendige Infrastruktur gesorgt wird, damit die Ziele in Bezug auf die Netze der nächsten Generation (Next Generation Networks – NGN) im Rahmen von Europa 2020 erreicht werden können. Um insbesondere eine Konzentration der Ressourcen auf die schwächeren ländlichen Gebiete zu garantieren, liegt der Schwerpunkt von ELER-Maßnahmen auf kleinen und mittelgroßen Gemeinden mit geringer Bevölkerungsdichte. Zudem wird in solchen Gebieten im Allgemeinen die „letzte Meile“ entsprechender Breitbandinfrastrukturmaßnahmen aus dem ELER finanziert. Die mit Investitionen aus dem EFRE, ELER und dem Fonds für Entwicklung und Kohäsion geförderten Gebiete sind im nationalen NGNPlan Italiens aufgeführt, um die Komplementarität der verschiedenen Maßnahmen sicherzustellen. In Kapitel 14, Punkt 3 des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums wird auf diese Synergie verwiesen. In Kapitel 5.1 sind in einer Tabelle der anhand der SWOT-Analyse ermittelte Bedarf und die in der Partnerschaftsvereinbarung ausgewiesenen erwarteten Ergebnisse sowie die
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vor dem Hintergrund der Ziele der Entwicklung des ländlichen Raums ermittelte Komplementarität mit anderen Fonds zusammengestellt. Darüber hinaus ist in Kapitel 14, Punkt 3 des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums der vereinbarte Mechanismus für die institutionelle Koordinierung zwischen den Verwaltungsbehörden für die ESI-Fonds beschrieben. Zweiter Gedankenstrich: Nach Ansicht der Kommission sind diese Informationen konkret genug. Dritter Gedankenstrich: Der ELER ergänzt den ESF. Spezifische Informationen und Einzelheiten sind beispielsweise in Kapitel 14 (Abschnitt 14.1.1, Punkt 3) und Kapitel 5.1 des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums enthalten. Zweiter Absatz: Kapitel 14 des rumänischen Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums enthält sehr detaillierte Angaben zur Komplementarität (und zwar sowohl mit anderen operationellen Programmen als auch mit der Förderung im Rahmen der ersten Säule der GAP). In der Bemerkung des Hofs wird nur ein kurzer Abschnitt des Kapitels zur Komplementarität zitiert. 29. Die Leitlinien der Kommission ergänzen lediglich die für die Berichterstattung der Mitgliedstaaten rechtlich verbindlichen Bestimmungen. 30. In der Programmplanung für die Entwicklung des ländlichen Raums werden Vorgaben für Ergebnisindikatoren auf der Ebene der Schwerpunktbereiche festgelegt, während Input-/OutputIndikatoren auf der Ebene von Maßnahmen/Teilmaßnahmen angewendet werden. 33. Nach Ansicht der Kommission zeigen die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums eindeutig die Verbindung zwischen Bedarf und Maßnahmen. Diese Informationen sind durch die Struktur der Programme vorgesehen und sind den Kapiteln 4 und 5 der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums zu entnehmen. Zudem geht in Kapitel 8.2 aus der Beschreibung der einzelnen Maßnahmen eindeutig die Verbindung zum Bedarf hervor. 35. In der Interventionslogik des Programms enthält Kapitel 4 (SWOT-Analyse und Bedarfsermittlung) eine allgemeine Beschreibung der gegenwärtigen Situation des Programmplanungsgebiets auf der Grundlage von Indikatoren und qualitativen Angaben, gefolgt von einer SWOT-Analyse. Kapitel 5 (Beschreibung der Strategie) wird aufbauend auf Kapitel 4 formuliert. Da sich die der aktuellen Programmplanung für die Entwicklung des ländlichen Raums zugrunde liegende Logik an Schwerpunktbereichen orientiert, sollten der Bedarf und die daraus resultierenden Maßnahmen ebenfalls nach Schwerpunktbereichen zusammengefasst werden. Kasten 5 – Beispiele für allgemeinen Bedarf und/oder Neuformulierungen von vorgegebenen Elementen Erster Absatz: Der strategische Teil des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums enthält die Beschreibung des Bedarfs für jeden Schwerpunktbereich. So ist das irische Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums für sein umfangreiches und detailliertes Biodiversitätsprogramm bekannt, das die Inangriffnahme sehr spezifischer Biodiversitätserfordernisse auf Parzellenebene ermöglicht. Diese Gliederungstiefe ist in Maßnahme 10 und im Anhang zum Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums enthalten und konnte nicht in den strategischen Teil des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums aufgenommen werden. Zweiter Absatz: Beim rumänischen Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums stellt die Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten einen sehr eindeutigen und definierten Bedarf dar. Dritter Absatz: Der allgemeinen Bedarfsermittlung liegen die Ex-ante-Evaluierung und die in den vorangegangenen Programmplanungszeiträumen gesammelten Erfahrungen zugrunde, und es besteht eine enge Verbindung zu der Analyse, die auf der Ebene der polnischen
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Partnerschaftsvereinbarung vorgenommen wurde. Dabei muss betont werden, dass auch auf der Ebene der allgemeinen Beschreibung der jeweiligen Maßnahmen sowie der Agrarumwelt- und Klimapakete einige wichtige Informationen bereitgestellt wurden. 36. Die Beschreibung des Bedarfs umfasst verschiedene Aspekte, die in der SWOT-Analyse aufgeführt und quantifiziert werden. So wird beispielsweise bei den dringendsten Bedürfnissen anhand ihrer Beschreibung und der SWOT-Analyse das Ausmaß der Probleme ersichtlich, bei denen entschieden wird, dass sie im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums vordringlich in Angriff genommen werden müssen. Zudem wird gegebenenfalls mithilfe von Auswahlkriterien eine weitere Priorisierung der Bedürfnisse vorgenommen. Im Fall des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums für Kampanien/IT sind die Bedürfnisse in Kapitel 5.1 thematisch zusammengefasst (Innovation – Prioritäten 2 und 3, Umwelt – Prioritäten 4 und 5, Solidarität – Priorität 6). Von den anfänglich 50 Bedürfnissen wurden 26 in Anbetracht ihrer Bedeutung für die Ziele von Europa 2020 und die italienische Partnerschaftsvereinbarung, die Ziele von ELER und die Komplementarität mit anderen Fonds durch Maßnahmen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums einer Lösung berücksichtigt. Einige Bedürfnisse leiten sich von regionalen Besonderheiten ab. Ausgehend davon, dass bei Evaluierungen die Wirksamkeit und Effizienz von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums im Hinblick auf die erklärten Politikziele und nicht im Hinblick auf die Bedürfnisse bewertet wird (siehe Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung), wird das Fehlen von quantifizierten Beschreibungen der Bedürfnisse in der Bewertungsphase die Beurteilung nicht beeinträchtigen. Hinzu kommt, dass eine Ex-ante-Quantifizierung des Bedarfs (der sich im Zeitverlauf ändern kann) für die Zwecke einer Evaluierung nur von relativem Wert ist. Aus den Ex-ante-Evaluierungen ging hervor, dass zwischen den Mittelzuweisungen und den Zielen der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums eine ausgeprägte Kohärenz besteht. 37. Im rumänischen Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums erfolgt die Priorisierung durch die Auswahl der Maßnahmen und durch die verwendeten Auswahlkriterien. 38. Die in den vorangegangenen Programmplanungszeiträumen gewonnenen Erkenntnisse werden bei der Beschreibung der entsprechenden Maßnahmen erläutert bzw. berücksichtigt. Auf sie wird in Kapitel 5.1 der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums zusammen mit den Bemerkungen der Ex-ante-Bewerter explizit eingegangen. Die Ergebnisse von öffentlichen Anhörungen und Halbzeitbewertungen wurden bei der Konzipierung der Maßnahmen ebenfalls berücksichtigt. 40. In den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums werden die erwarteten Ergebnisse und die jeweiligen Zielwerte auf der Ebene der Ziele (d. h. der Schwerpunktbereiche) und nicht auf der Ebene der einzelnen Instrumente (also der Maßnahmen) festgelegt. Im Allgemeinen lassen sich politische Ziele durch eine Kombination von Maßnahmen sogar besser erreichen. Deshalb stehen bei der Beschreibung der Maßnahmen auch die geplanten Aktionen (also der „Output“) im Mittelpunkt. Der Beitrag ausgewählter Maßnahmen zur Erreichung der Ziele, für die sie ausgewählt wurden, wird mittels Evaluierungen bewertet. Kasten 6 – Beispiele für allgemeine Verweise auf Ziele der Entwicklung des ländlichen Raums Erster Absatz: Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen werden zu einem späteren Zeitpunkt analysiert. Vorgaben werden auf der Ebene der Ziele und Schwerpunktbereiche festgelegt. In der Tabelle mit quantifizierten Zielen, die Teil des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums ist, werden die Maßnahmen herausgestellt, die zur Erreichung der quantifizierten Ziele beitragen.
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Zweiter Absatz: Vorgaben werden auf der Ebene der Ziele und Schwerpunktbereiche und nicht auf der Ebene der Maßnahmen festgelegt. 41. Die Gesamtkohärenz der Mittelzuweisungen für die Maßnahmen und Schwerpunktbereiche im Hinblick auf den festgestellten Bedarf und die quantifizierten Ziele wurde im Rahmen der Ex-anteEvaluierungen häufig überprüft. Zwar wurden die diese Bewertung betreffenden Informationen in den Programmen nicht systematisch wiedergegeben, doch bestätigt die Synthese der Ex-anteEvaluierungen für die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums für den Zeitraum 2014-2020, dass die Kohärenz der Mittelzuweisungen in den meisten Ex-anteEvaluierungen bewertet wurde. Einschlägige Empfehlungen der Ex-ante-Bewerter wurden bei der Programmplanung berücksichtigt. 43. Im Fall der Entwicklung des ländlichen Raums umfasst das im Rechtsrahmen geschaffene „gemeinsame Begleitungs- und Bewertungssystem“ (CMES) u. a. „einen Satz gemeinsamer Kontext-, Ergebnis- und Outputindikatoren“ sowie (ein System zur) „Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenübertragung“ (siehe Artikel 67 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 808/2014). Diese beiden Elemente erfüllen automatisch die vom Hof genannten Kriterien, da die Mitgliedstaaten ohne ein solches statistisches System und ohne quantifizierte Ergebnisindikatoren nicht in der Lage gewesen wären, ihre Programme vorzulegen und bestätigt zu bekommen. Unabhängig davon fand diese Ex-ante-Konditionalität, wie in Anhang I – Teil 4.2.7 der Verordnung (EU) Nr. 808/2014 festgelegt, Anwendung; dies bedeutet, dass die Kommission geprüft hat, ob alle Elemente des CMES in die Programme aufgenommen worden waren, und, sofern dies nicht der Fall war, entsprechende Maßnahmen ergriffen hat. 44. Die Ex-ante-Konditionalität G7 wurde bewertet. Lediglich die Existenz des Systems zur Erhebung statistischer Daten fällt in den Anwendungsbereich der Ex-ante-Konditionalität. Für die Wirksamkeit des Systems und die Vorlage zuverlässiger Daten sind in erster Linie die Mitgliedstaaten zuständig; die Kontrolle durch die Kommission erfolgt auf anderem Weg. 45. Die Ex-ante-Konditionalität G7 fand Anwendung und wurde daher von den Mitgliedstaaten bewertet. Eine begrenzte Zahl von ihnen verwies auf Probleme bei der Erfüllung aller Elemente des CMES (siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 43). 47. Gemeinsame Ergebnisindikatoren sind auch in der ELER-Verordnung festgelegt und auf der Ebene der Union aggregiert. 48. Aus der im Juli angelaufenen und noch andauernden ersten Bewertung der jährlichen Durchführungsberichte für das Jahr 2017 geht hervor, dass Ergebnisindikatoren quantifiziert und gemeinsame Bewertungsfragen beantwortet wurden, wobei der Umfang der Inanspruchnahme der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums berücksichtigt wurde. 50. Die Wirksamkeit und Effizienz der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums werden durch erweiterte Evaluierungen bewertet, für die CMES-Indikatoren lediglich ein Instrument darstellen und später durch weitere Indikatoren ergänzt werden. Zweiter Gedankenstrich: Nach Ansicht der Kommission stellen die CMES-Ergebnisindikatoren, die der Definition für „Ergebnisindikatoren“ nicht in vollem Umfang entsprechen, in jedem Fall einen angemessenen Richtwert für die in den Schwerpunktbereichen vorgesehenen Ergebnisse dar, für die sie definiert werden. Bei der Definition von gemeinsamen Indikatoren mussten Fragen der Datenverfügbarkeit in allen Mitgliedstaaten, die Kostenwirksamkeit des Systems und ein vertretbarer Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.
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Kasten 7 – Beispiele für Output-/Ergebnisindikatoren, die im CMES falsch eingestuft wurden Zweiter Absatz: Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 50, zweiter Gedankenstrich. 51. Auch wenn sie nicht der Definition von Ergebnisindikatoren entsprechen, können diese programmspezifischen Indikatoren nach Ansicht der Kommission bei der Bewertung der Programme hilfreich sein. 52. Unter anderem aufgrund von Problemen bei der Datenerhebung war die Anwendung nützlicher programmspezifischer Indikatoren für bestimmte Programme nicht in allen Mitgliedstaaten möglich. Im Rahmen ihrer Initiative für einen ergebnisorientierten EU-Haushalt leitete die Kommission mit den entsprechenden Sachverständigen von nationalen Verwaltungen und internationalen Organisationen, einschließlich der OECD, einen Dialog über Leistungsrahmen ein, um Lehren zu ziehen und bewährte Verfahren zu ermitteln. Bei den Gesprächen wurde deutlich, dass ein Leistungsrahmen schrittweise entwickelt werden sollte und dass es dafür keine Standardlösung gibt. Die Kommission setzt diesen Dialog mit Sachverständigen und Interessenträgern fort und wird die dabei erzielten Ergebnisse bei der Erarbeitung des Leistungsrahmens für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen berücksichtigen. 54. Wie im verordnungsrechtlichen Rahmen für den Zeitraum 2014-2020 vorgesehen, hat die Kommission die Möglichkeit, Sanktionen gegen Mitgliedstaaten zu verhängen, wenn eine Leistungsüberprüfung (Artikel 22 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) oder die Überprüfung bei Abschluss (Artikel 22 Absatz 7) ergeben hat, dass die Ziele deutlich verfehlt wurden. Die leistungsgebundene Reserve ist nur eines der Elemente, die eine verstärkte Fokussierung auf die Ergebnisse fördern. Das Kernelement der Ergebnisorientierung ist die Interventionslogik, die in jedes Programm eingebettet und mit Output- und Ergebnisindikatoren verbunden ist. Der Leistungsrahmen bietet einen Mechanismus, mit dem überwacht werden kann, ob die Umsetzung der Prioritäten nach Plan verläuft. Die leistungsgebundene Reserve bietet einen Anreiz, die Etappenziele zu erreichen, die notwendigerweise die Voraussetzung für das Erreichen der gewünschten Ergebnisse sind. 55. In Anhang II der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen ist die Art der Indikatoren definiert, die für die Festlegung von Etappenzielen als „besonders wichtige Durchführungsschritte“ und Outputindikatoren zu verwenden sind: gemäß den rechtlichen Anforderungen sollte ein Leistungsrahmen für eine Priorität einen Finanzindikator und einen Outputindikator beinhalten; Ergebnisindikatoren sollten gegebenenfalls nur verwendet werden, „wo dies angemessen ist und eng mit den unterstützten Interventionen zusammenhängt“. 56. Für spezifische Indikatoren gelten dieselben Anforderungen wie die in Anhang II der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen festgelegten und von der Kommission in ihrer Antwort zu Ziffer 55 aufgeführten Anforderungen. Für die Auswahl der spezifischen Indikatoren sind die Mitgliedstaaten zuständig. 57. Die in der Verordnung der Kommission enthaltene vorläufige Liste der Indikatoren für den Leistungsrahmen wurde im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 5 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 erstellt (siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 55). Im Einklang mit dem Rechtsrahmen bezieht sich die Mehrzahl der Indikatoren im Leistungsrahmen auf Outputs, die Auskunft über die Umsetzung in der Praxis geben. Sofern erforderlich, werden sie durch wichtige Durchführungsschritte ergänzt, die sich auf wichtige Abschnitte bei der Durchführung beziehen, welche für die Erreichung der Ziele, die für die Outputindikatoren für 2023
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festgelegt wurden, notwendig sind. Diese beiden Arten von Indikatoren decken den Großteil der Mittelzuweisungen für eine Priorität ab. Die Finanzindikatoren (öffentliche Gesamtausgaben) wiederum erstrecken sich auf die gesamte Priorität und machen es möglich, die Fortschritte zu verfolgen; gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zur Bewertung der Effizienz. 58. Für zusätzliche Indikatoren gelten dieselben Anforderungen wie die in Anhang II der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen festgelegten und von der Kommission in ihrer Antwort zu Ziffer 55 aufgeführten Anforderungen. 59. Die Erreichung der politischen Ziele und die Ergebnisorientierung der Programme hängt von mehreren sich gegenseitig beeinflussenden Elementen ab, wie einer guten Bedarfsanalyse, einer zuverlässigen Interventionslogik mit klaren spezifischen Zielen, gut ausgewählten Ergebnisindikatoren, die sich in den Auswahlkriterien widerspiegeln, sowie auch einem gut konzipierten Leistungsrahmen mit realistischen und erreichbaren Etappenzielen und Vorgaben. 61. Anhand der Etappenziele soll die bis zum Ende des Jahres 2017 erreichte Umsetzung gemessen werden. Das festgestellte relativ niedrige Niveau ist vor allem auf den relativ späten Anlauf vieler Programme und die bis zum „Normalbetrieb“ der Programme benötigte Zeit zurückzuführen, insbesondere im Hinblick auf Investitionsmaßnahmen. Aus dem vorangegangenen Programmplanungszeitraum übertragene Maßnahmen wurden vollständig in die Programme für den Zeitraum 2014-2020 übernommen und tragen in vollem Umfang zur Erreichung von deren Zielen bei. Bei zu Beginn des Programmplanungszeitraums bereits laufenden Vorhaben kann sogar davon ausgegangen werden, dass sie maßgeblich zu den bis zur Mitte des Programmplanungszeitraums erreichten Ergebnissen beitragen. 62. Lediglich die Existenz des Systems zur Erhebung statistischer Daten fällt in den Anwendungsbereich der Ex-ante-Konditionalität. Für die Wirksamkeit des Systems und die Vorlage zuverlässiger Daten sind in erster Linie die Mitgliedstaaten zuständig, und die Kontrolle durch die Kommission erfolgt mit anderen Mitteln als Ex-ante-Konditionalitäten (siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 44). 63. Der aktuelle Leistungsrahmen ist das Ergebnis einer Vereinbarung mit den Mitgesetzgebern. a) Nach Ansicht der Kommission stellt die Neuzuweisung der leistungsbezogenen Reserve zugunsten anderer Prioritäten keinen Mangel des Systems dar; die Mittel gehen den Verwaltern der jeweiligen Priorität oder Maßnahme verloren, daher ist dies sehr wohl als Anreiz zu betrachten. Darüber hinaus verbessert die Neuzuweisung von Mitteln zugunsten von Prioritäten, die wirksamer Ergebnisse bringen, letztendlich die Ausführung des Haushalts insgesamt. b) Die Kommission ist der Auffassung, dass die Tatsache, dass sich finanzielle Sanktionen nicht auf Ergebnisindikatoren stützen können, keinen Systemmangel darstellt: Die der Kommission zur Verfügung stehenden Sanktionen können, inhaltlich betrachtet, nicht auf der Grundlage von Ergebnisindikatoren angewendet werden, was einerseits daran liegt, dass damit zeitliche Schwierigkeiten verbunden sind (Ergebnisse können in einigen Fällen erst sehr lange nach den Outputs beurteilt werden), und andererseits daran, dass externe Faktoren einen großen Einfluss haben. 65. Nach Ansicht der Kommission reicht die Aufgabe von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums weit über die einfache Verteilung von bereits zugewiesenen Finanzmitteln hinaus. Jedes Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums enthält eine Strategie für die Umsetzung der Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums mithilfe entsprechender Maßnahmen. Sie umfasst eine Bestandsaufnahme des Bedarfs im Programmgebiet, eine entsprechende Definition quantifizierter Ziele, die Ausrichtung der jeweiligen Maßnahmen auf die ausgewählten Ziele und die entsprechende Zuweisung von Finanzmitteln für die Maßnahmen.
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67. Die Mehrzahl der vom Internen Auditdienst (IAS) ausgesprochenen Empfehlungen wurde bisher in vollem Umfang umgesetzt, folglich wurden die jeweiligen Mängel behoben. 70. Die vom Hof genannte Zahl stellt die Gesamtzahl möglicher Kontrollen dar. Es mussten jedoch nicht alle Kontrollen systematisch durchgeführt werden; die endgültige Zahl der durchgeführten Kontrollen richtete sich nach dem Inhalt des zu bewertenden Programms. 71. Die Kommission ist für die Durchführung der Verordnungen zuständig und ist gehalten, zusätzliche Komplexität zu vermeiden und für eine größtmögliche Vereinfachung zu sorgen. 73. In Bezug auf die Partnerschaftsvereinbarungen sollte berücksichtigt werden, dass im aktuellen Zeitraum ein einziges Dokument die fünf nationalen Strategien (eine für jeden ESI-Fonds) ersetzt, die von den Mitgliedstaaten erstellt werden mussten. Was die Programme betrifft, so ist die größere Gesamtseitenzahl für den Zeitraum 2014-2020 auch auf die größere Zahl von Programmen zurückzuführen (118 gegenüber 94). Hinzu kommt, dass es aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen und Formate der beiden Zeiträume schwierig ist, die Seitenzahl der Programme zu vergleichen. 74. Was den Zeitpunkt der Genehmigung des Rechtsrahmens anbelangt, so liefen die neuen Programme früher an als die Programme für den Zeitraum 2007-2013. 76. Die Durchführungsbestimmungen der Kommission – Verordnung (EU) Nr. 808/2014 – konnten nicht vor Annahme der entsprechenden Basisrechtsakte fertiggestellt werden. Die Erarbeitung/Bewertung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums und die Verabschiedung der Durchführungsbestimmungen erfolgten durch die Kommission und die Mitgliedstaaten parallel. 83. Die Tatsache, dass der Rechtsrahmen im Programmplanungszeitraum 2007-2013 rascher genehmigt wurde als jener für den Zeitraum 2014-2020, bot den Verwaltungsbehörden einen gewissen Spielraum, um die Kommissionsdienststellen vor der offiziellen Einreichung der Programme zu konsultieren. Der etwas längere Zeitraum bis zur Genehmigung der Programme für 2014-2020 ist vor allem auf das Fehlen dieser Zeit für informelle Vorabkonsultationen zurückzuführen. 84. Die Kommission begrüßt die Anerkennung des zügigeren Genehmigungsverfahrens für den aktuellen Programmplanungszeitraum durch den Hof. Im Programmplanungszeitraum 2014-2020 betrug der Zeitraum von der Genehmigung des Basisrechtsakts bis zur Genehmigung des letzten Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums 24 Monate gegenüber 39 Monaten im Programmplanungszeitraum 2007-2013 (siehe Abbildung 7). 85. Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 84. Für den aktuellen Zeitraum konnte kein Programm vor Annahme der entsprechenden Partnerschaftsvereinbarung genehmigt werden. 86. Trotz der Verzögerung bei der Genehmigung der neuen Programme war die Kontinuität der Umsetzung der Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen Raums zwischen den beiden Programmplanungszeiträumen und die anschließende Unterstützung ländlicher Gebiete dank der Annahme von Übergangsbestimmungen sichergestellt. Siehe hierzu außerdem die Antwort der Kommission zu Ziffer 85. 87. Obwohl der Auszahlungstand in absoluten Zahlen noch immer niedriger ist als im vorangegangenen Zeitraum, kommt die Umsetzung im aktuellen Programmplanungszeitraum in Anbetracht dessen, wie spät die Rechtsvorschriften angenommen wurden, gut voran.
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88. Bei allen Programmen konnte dank Übergangsbestimmungen die Kontinuität der Umsetzung von Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen Raums zwischen den beiden Programmplanungszeiträumen sichergestellt werden. 90. Erster Aufzählungspunkt: Trotz der späten Verabschiedung der Basisrechtsakte und der anfänglichen Verzögerung bei der Umsetzung kam es bei den jährlichen Maßnahmen, die ca. 45 % der Gesamtausstattung ausmachen, nicht zu einer Verzögerung, und die Verzögerung bei der Durchführung der Investitionsmaßnahmen nimmt ab. Zweiter Aufzählungspunkt: Der „erweiterte“ jährliche Durchführungsbericht für das Jahr 2017, einschließlich der Quantifizierung der Ergebnisse und der Antworten auf gemeinsame Bewertungsfragen, wird dieses Risiko eindämmen. Gemeinsame Antwort der Kommission zu den Ziffern 91 und 92. Mit dem im März 2017 veröffentlichten Weißbuch der Kommission zur Zukunft Europas wurde eine Debatte über die Entwicklung Europas bis zum Jahr 2025 angestoßen, einschließlich des finanziellen Ausblicks für Europa, der im Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen vom 28. Juni 2017 detailliert dargelegt wurde. Der politische Prozess wird durch eine Überprüfung der Effizienz, der Wirksamkeit und des EU-Mehrwerts der Ausgabenprogramme ergänzt. Dies wird die Erarbeitung der nächsten Generation von Fonds und die Modernisierung des EU-Haushalts unterstützen. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 93. Ausgehend davon, wie spät die Basisrechtsakte angenommen wurden, kommt die Umsetzung gut voran. 95. Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 10. Mehrere Merkmale des neuen Rechtsrahmens für die Entwicklung des ländlichen Raums haben zu einer stärkeren Ausrichtung der Politik auf Ergebnisse beigetragen. Dazu zählen u. a. ein überarbeitetes CMES, strengere Anforderungen in Bezug auf die Festlegung von Zielen und die Berichterstattung über Fortschritte bei der Erfüllung der Ziele, größere Flexibilität bei der Zuordnung von Maßnahmen zu entsprechenden Politikzielen, die Einrichtung einer leistungsgebundenen Reserve und die Einführung von Ex-ante-Konditionalitäten. 96. Die Kommission ist der Ansicht, dass große Anstrengungen unternommen wurden, um den mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 um Elemente zu bereichern, die „eine solide Grundlage für die künftige Berichterstattung über Ergebnisse und Auswirkungen“ bieten. Dadurch konnte die Kommission den Schwerpunkt stärker auf Ergebnisse legen und gleichzeitig weitere Schritte zur Verbesserung der Absorption und der Einhaltung der Rechtsvorschriften einleiten. Die Kommission ist ferner der Auffassung, dass dieser stärkere Fokus auf Leistungen und Ergebnisse wahrscheinlich zu besseren Ergebnissen beitragen wird. 98. Ausgehend davon, wie spät die Basisrechtsakte angenommen wurden, kommt die Umsetzung gut voran. 99. Das Gesetzgebungsverfahren für den künftigen politischen Rahmen befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, daher ist die Kommission nicht in der Lage, konkrete Zusagen in Bezug auf Legislativvorschläge für den Zeitraum nach 2020 zu machen. 100. Die Kohärenz zwischen Partnerschaftsvereinbarungen und Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums insgesamt ist nicht das Ergebnis formaler Verfahren, sondern einer abgestimmten Strategieplanung der nationalen/regionalen Behörden, die eng mit den Kommissionsdienststellen
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zusammenarbeiten. Diese Kohärenz ist auf einen intensiven Koordinierungsbemühungen auf verschiedenen Ebenen zurückzuführen.



Austausch



und



Empfehlung 1 a) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung teilweise zu und stellt fest, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Lage ist, konkrete Zusagen in Bezug auf Legislativvorschläge für die Zeit nach 2020 zu machen. Die Kommission verpflichtet sich jedoch, Möglichkeiten zu prüfen, wie die Kohärenz zwischen einzelnen Programmen bei der Erarbeitung künftiger Legislativvorschläge weiter verbessert werden kann. b) Die Kommission stellt fest, dass diese Empfehlung an die Mitgliedstaaten gerichtet ist. 101. Siehe Antwort der Kommission zu den Ziffern 73 und 96. Dabei sollte ferner berücksichtigt werden, dass der Rechtsrahmen das Ergebnis des politischen Prozesses ist. Die Kommission ist für die Durchführung der Verordnungen zuständig und ist gehalten, zusätzliche Komplexität zu vermeiden und für eine größtmögliche Vereinfachung zu sorgen. 102. Nach der Interventionslogik des Programms werden die Bedürfnisse auf der Grundlage einer allgemeinen Beschreibung der gegenwärtigen Situation des Programmplanungsgebiets und einer SWOT-Analyse ermittelt. Die Beschreibung der Strategie erfolgt schrittweise unter Verwendung der Informationen, die bei vorangegangenen Schritten, bei früheren Bewertungen und der Ex-anteEvaluierung gewonnen wurden, sowie der in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen. Da sich die der aktuellen Programmplanung für die Entwicklung des ländlichen Raums zugrunde liegende Logik an Schwerpunktbereichen orientiert, werden diese Bedürfnisse und die daraus resultierenden Maßnahmen natürlich ebenfalls nach Schwerpunktbereichen zusammengefasst. Empfehlung 2 Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zwar zu, ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, konkrete Zusagen in Bezug auf Legislativvorschläge für die Zeit nach 2020 zu machen. Die Kommission verpflichtet sich jedoch zu prüfen, wie die Struktur und das Anforderungsniveau der Programmplanungsdokumente so weit wie möglich vereinfacht werden können. Diesbezügliche Überlegungen wurden bereits im Vorfeld der Erarbeitung der Mitteilung der Kommission zur Modernisierung und Vereinfachung der GAP eingeleitet. 103. Das CMES wurde gegenüber den vorhergehenden Programmplanungszeiträumen erheblich verbessert. Für die Zuverlässigkeit der der Kommission übermittelten Daten sind die Mitgliedstaaten zuständig. Die Qualität der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Daten in Bezug auf die Überwachungsanforderungen wird von der Kommission bewertet, die gegebenenfalls geeignete Folgemaßnahmen einleitet. Zudem unterstützt die Kommission die Mitgliedstaaten durch Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau und zur Vernetzung. Was die Definition gemeinsamer Indikatoren betrifft, so existieren spezifische Einschränkungen, die berücksichtigt werden müssen. Gleiches gilt für die Möglichkeit, die Begünstigten zur Erhebung umfangreicher Daten zu verpflichten. 104. Die leistungsgebundene Reserve ist nur eines der Elemente, die einen verstärkten Fokus auf die Ergebnisse fördern. Das Kernelement der Ergebnisorientierung ist die Interventionslogik, die in jedes Programm eingebettet und mit Output- und Ergebnisindikatoren verbunden ist. Der Leistungsrahmen bietet einen Mechanismus für die Überwachung, ob die Umsetzung der Prioritäten nach Plan verläuft. Die leistungsgebundene Reserve bietet einen Anreiz, die
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Etappenziele zu erreichen, die notwendigerweise die Voraussetzung für das Erreichen der gewünschten Ergebnisse sind. Empfehlung 3 Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. Empfehlung 4 Erster Absatz: Die Kommission stimmt dieser Empfehlung teilweise zu. Die Kommission ist zwar zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, konkrete Zusagen in Bezug auf Legislativvorschläge für die Zeit nach 2020 zu machen, verpflichtet sich jedoch zu prüfen, wie die Leistungen der GAP insgesamt besser gemessen werden können. Diesbezügliche Überlegungen wurden bereits im Vorfeld der Erarbeitung der Mitteilung der Kommission zur Modernisierung und Vereinfachung der GAP eingeleitet. Zweiter Absatz: Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu und ist der Ansicht, dass sie bereits mit deren Umsetzung begonnen hat, insbesondere im Rahmen der Tätigkeiten des Evaluierungsnetzwerks für ländliche Entwicklung. Die Tätigkeiten des Netzwerks umfassen u. a. Workshops für bewährte Verfahren und Veranstaltungen zum Kapazitätsaufbau für Evaluierungsakteure in den Mitgliedstaaten. Die Förderung der Zusammenarbeit in den Mitgliedstaaten fällt in die Zuständigkeit der nationalen Behörden. Empfehlung 5 Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 105. Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums sind strategische Dokumente, aus denen hervorgeht, wie sich die Mitgliedstaaten und Regionen die Verwendung der für die Entwicklung des ländlichen Raums bereitgestellten Mittel im Einklang mit den ermittelten territorialen Bedürfnissen und den im Rechtsrahmen festgelegten Prioritäten und Vorschriften der Union für die Verwendung der Mittel vorstellen. 106. Die Kommission ist der Ansicht, dass Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums eine bedeutende strategische Rolle spielen und die Voraussetzung für gute Ergebnisse bilden. 107. Was den Zeitpunkt der Genehmigung des Rechtsrahmens anbelangt, so wurden die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums rascher genehmigt als im vorhergehenden Programmplanungszeitraum. Unabhängig von der Genehmigung wird seit 2015 aufgrund von Übergangsbestimmungen die Kontinuität der Umsetzung von Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen Raums zwischen den beiden Programmplanungszeiträumen sichergestellt. 108. Die Kommission ist der Auffassung, dass die Durchführung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums insgesamt kontinuierlich vorankommt und die Programme inzwischen im Wesentlichen den „Normalbetrieb“ aufgenommen haben. 109. Durch kontinuierliche Überwachung, Evaluierung und gegebenenfalls Prüfungstätigkeiten, die während des gesamten Programmplanungszeitraums durchgeführt worden waren, wurde sichergestellt, dass sachdienliche Informationen über die Durchführung der Programme eingeholt wurden. Wie der Hof einräumt (siehe Ziffer 18), baute der verordnungsrechtliche Rahmen für den Zeitraum 2014-2020 auf Erfahrungen aus den vorangegangenen Programmplanungszeiträumen auf und trug mehreren Empfehlungen des Hofs Rechnung. Empfehlung 6
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Erster Absatz: Soweit es sie selbst betrifft, stimmt die Kommission der Empfehlung zu und ist der Ansicht, dass sie diese bereits umsetzt. Mit dem im März 2017 veröffentlichten Weißbuch der Kommission zur Zukunft Europas wurde eine Debatte über die Entwicklung Europas bis zum Jahr 2025 angestoßen, einschließlich des finanziellen Ausblicks für Europa, der im Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen vom 28. Juni 2017 detailliert dargelegt wurde. Der politische Prozess wird durch eine Überprüfung der Effizienz, der Wirksamkeit und des EU-Mehrwerts der Ausgabenprogramme ergänzt. Dies wird die Erarbeitung der nächsten Generation von Fonds und die Modernisierung des EU-Haushalts unterstützen. Zweiter Absatz: Die Kommission stimmt dieser Empfehlung teilweise zu, sofern der im vorstehenden Absatz genannte politische Prozess planmäßig verläuft. Das geht auch aus dem Zieldatum für die Umsetzung hervor.
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Verfahrensschritt



Datum



Annahme des Prüfungsplans/Prüfungsbeginn



24.2.2016



Offizielle Übermittlung des Berichtsentwurfs an die Kommission (oder eine andere geprüfte Stelle) Annahme des endgültigen Berichts nach Abschluss des kontradiktorischen Verfahrens Eingang der offiziellen Antworten der Kommission (oder einer anderen geprüften Stelle) in allen Sprachen



5.7.2017 27.9.2017 7.11.2017



Die EU plant für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums im Zeitraum 2014-2020 Ausgaben in Höhe von fast 100 Milliarden Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Ein Ziel des strategischen Rahmens der EU für 2014-2020 war eine stärkere Konzentration auf Ergebnisse. Bei den Bemühungen zur Erreichung dieses Ziels stellte sich jedoch das anhaltende Problem, dass die Planung für einen neuen Programmplanungszeitraum beginnt, bevor relevante Daten zu Ausgaben und Ergebnissen aus dem vorangegangenen Zeitraum zur Verfügung stehen. Der Hof stellte fest, dass die genehmigten Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums lang und komplex sind und Mängel aufweisen, die das Potenzial für eine stärkere Konzentration auf Leistung und Ergebnisse einschränken. Die nationalen Behörden mussten einen bedeutenden Verwaltungsaufwand betreiben, um die umfangreichen inhaltlichen Anforderungen zu bewältigen. Außerdem stellte der Hof fest, dass die Umsetzung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums trotz der Bemühungen der Kommission erst spät begann und dass die Ausführung der geplanten Ausgaben langsamer anlief als im vorangegangenen Zeitraum. Der Hof unterbreitet dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten eine Reihe von Empfehlungen für eine Verbesserung des nächsten Programmplanungsverfahrens.
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